
Der Oberbürgermeister Stadt Köln

Amtsblatt der Stadt Köln
44. Jahrgang G 2663 Ausgegeben am 15. Mai 2013 Nummer 1944. Jahrgang G 2663 Ausgegeben am 23. Januar 2013 Nummer 3

047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die     
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln     
 vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von Beiträgen    
 nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche    
 Maßnahmen vom 29. November 2012  Seite 45

048 Rückwirkende Satzung zur Änderung der Satzung der     
 Stadt Köln vom 28. April 2010 über die Aufhebung der     
 Gebührensatzung für den Schlachthof der Stadt Köln     
 und der Satzung für den Schlachtviehgroßmarkt, den     
 Schlachthof und den Fleischgroßmarkt der Stadt Köln Seite 46

049 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung  
 gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB)
 Arbeitstitel: Weiden-Süd/Teilbereich Grünzug West in     
 Köln-Weiden, 3. Änderung  Seite 47

050 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
 zwischen der Stadt Köln und der Stadt Troisdorf     
 (Rhein-Sieg-Kreis)  Seite 48

051 Der Oberbürgermeister der Stadt Köln
 Bekanntmachung Jägerprüfungstermine Seite 48

052 Öffentliche Bekanntmachung  Seite 49

053  Bekanntmachung
Ortsübliche Bekanntgabe gemäß § 3a Satz 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzelfalls 
nach § 3c UVPG  Seite 49

Öffentliche Ausschreibung nach VOB

054 Berliner Straße, Mehrfamilienhaus, Köln - Elektrotechnik -  
 2013/0075/2/b  Seite 50

Öffentliche Ausschreibungen nach VOL
 
055 Berufskolleg Ehrenfeld - Ausstattung des Buffetbereichs   
 des Übungsrestaurants (2013/0135/4/q) Seite 51
 
056 Sicherung und Bewachung von städtischen     
 Gebäuden und Liegenschaften - 2013/0041/1/r  Seite 52
  
057 Reparatur von Overheadprojekoren - 2013/0076/2/q Seite 54

Öffentliche Ausschreibungen nach VOB - Offenes Verfahren

058 Neubau Hubschrauberrettungsstation, Köln Kalkberg -     
 Landschaftsbauarbeiten - Zaunanlagen - 2012/2459/2/c Seite 54 

059 Neubau Kopfbau Gymnasium Schaurtestraße - Putz- und   
 Stuckarbeiten - 2013/0094-3_c  Seite 56
 
060 Generalinstandsetzung und Erweiterung Görlinger     
 Zentrum/Tollerstraße, Trakt C + E - Putz- und     
 Stuckarbeiten - 2012/2608-3_c  Seite 57
 
061 Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kindertagesstätte  
 Ottostraße - 2013/0012-3_c  Seite 58

Öffentliche Ausschreibungen nach VOL - Offenes Verfahren
 
062 Rettungsdienst der Stadt Köln - Medizinisches     
 Verbrauchsmaterial - 2012/2456/5/q Seite 60 

063 Abschluss eines Rahmenvertrages für die Stadt Köln     
 über Dienstleistungen im Bereich SAP mit dem     
 Schwerpunkt SAP PSCD - 2013/0049/5/q Seite 61 

064 Rahmenvertrag bei der Stadt Köln im Bereich     
 Anwendungsintegration BS2000 - 2013/2668-3_q Seite 63 

065 Köln - Projekt „Programmevaluation“ als Bestandteil     
 des Integrierten Handlungskonzeptes MÜLHEIM 2020     
 (2013/0092/4)  Seite 65 

Verhandlungsverfahren nach VOF

066 3. Baustufe Nord-Süd-Stadtbahn - Leistungen der     
 Objektplanung (2013/0008/4)  Seite 67
 

047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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258 Erste Satzung zur Änderung der Satzung  
der Stadt Köln zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW  
vom 30.08.2011

vom 3. Mai 2013

Präambel
Das Land Nordrhein-Westfalen hat von der durch § 64a PBefG 
eröffneten Möglichkeit, das bundesgesetzliche Ausgleichs-
system für die ermäßigte Beförderung von Auszubildenden im 
Linienverkehr gemäß § 45a PBefG durch Landesrecht zu er-
setzen, im ÖPNVG NRW Gebrauch gemacht. Mit Wirkung zum 
01.01.2011 wurde durch § 11a ÖPNVG NRW hierfür eine ge-
sonderte Ausbildungsverkehr-Pauschale geschaffen. Mindes-
tens 87,5 % der Ausbildungsverkehr-Pauschale sind von den 
Aufgabenträgern nach den Maßstäben des § 11a Abs. 2 ÖPN-
VG NRW als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung 
von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs 
im Straßenbahn-, O-Busverkehr oder Linienverkehr mit Kraft-
fahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG entstehen, und nicht 
durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden, an 
die Verkehrsunternehmen in ihrem Gebiet über eine allgemei-
ne Vorschrift nach Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 weiter-
zuleiten.
Die Ausbildungsverkehr-Pauschale wird aus strukturpoliti-
schen Gründen im Interesse der Allgemeinheit gewährt. Durch 
die Pauschale soll eine ausreichende Bedienung der Bevöl-
kerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV im Bereich des Aus-
bildungsverkehrs sichergestellt werden. Ziel ist es vor diesem 
Hintergrund, die Verkehrsunternehmen durch Ausgleich der 
entstehenden Kosten in die Lage zu versetzen, einen Ausbil-
dungsverkehr auf Grundlage des fahrplanmäßig festgelegten 
Verkehrsangebots erbringen zu können.
Mit dieser Satzung stellt die Stadt Köln eine allgemeine Vor-
schrift im Sinne der VO (EG) Nr. 1370/2007 auf und regelt die 
Einzelheiten der Weiterleitung der der Stadt Köln vom Land 
gewährten Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11a Abs. 
2 ÖPNVG NRW an die Verkehrsunternehmen in seinem Zu-
ständigkeitsgebiet. Hierzu hat der Rat der Stadt Köln auf-
grund des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 durch Beschluss am 14.07.2011 die folgende 
Satzung erlassen:

1 Rechtsgrundlagen, Rechtsform, Zuständigkeit
1.1 Rechtsgrundlagen
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW und Art. 3 Abs. 2 i.V.m. mit Art. 2 
lit. l) VO (EG) Nr. 1370/2007 bilden die Rechtsgrundlagen für 
diese allgemeine Vorschrift.

1.2 Rechtsform
Diese allgemeine Vorschrift ergeht als Satzung gemäß § 7 Abs. 
1 GO NRW.

1.3 Zuständigkeit/Aufgabenträger als zuständige Be-
hörde
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nen Vorschrift ist die Stadt Köln als Aufgabenträger des öffent-
lichen Personennahverkehrs (ÖPNV) gemäß § 3 Abs. 1 ÖPNVG 
NRW. Soweit in dieser Satzung von der zuständigen Behörde 
die Rede ist, ist damit die Stadt Köln als der diese Satzung 
erlassende Aufgabenträger gemeint. 

2	 Geltungsbereich

2.1	 Geografischer Geltungsbereich
Diese allgemeine Vorschrift gilt im gesamten Gebiet (räumli-
cher Zuständigkeitsbereich) der zuständigen Behörde. 

2.2	 Einbezogene Arten von Verkehrsdiensten
Diese allgemeine Vorschrift gilt für alle Straßenbahn-, Omni-
bus- und Linienverkehre mit Kraftfahrzeugen nach § 42 und 
§ 43 Nr. 2 PBefG im Zuständigkeitsbereich der zuständigen 
Behörde (Ziff. 2.1), soweit es sich dabei um öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) gemäß § 8 Abs. 1 und Abs. 2 PBefG 
handelt. Hiervon umfasst sind auch Linienverkehre, die als Be-
darfsverkehre betrieben werden. Maßgeblich ist die im jeweili-
gen Genehmigungsbescheid ausgewiesene Verkehrsform. 

3	 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Betreiber 
Gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. a) VO (EG) Nr. 1370/2007 wird die 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Betreiber in dieser all-
gemeinen Vorschrift wie folgt definiert:

3.1	 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung: Höchsttarif 
für Zeitfahrausweise für Auszubildende

Alle Betreiber im Anwendungsbereich der allgemeinen Vor-
schrift sind verpflichtet, bei den Zeitfahrausweisen des Aus-
bildungsverkehrs die nachstehenden Höchsttarife nicht zu 
überschreiten. Die Höchsttarife ergeben sich als Ermäßigung 
der Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs nach den Fest-
legungen der Ziffern 3.2 und 3.3. Sie gelten für die Fahrgast-
gruppe der Auszubildenden (Ziff. 3.4). 

3.2	 Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs
Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs sind die im „VRS-
Gemeinschaftstarif“ in der jeweils geltenden Fassung – zum 
Stand des Inkrafttretens der allgemeinen Vorschrift im Ab-
schnitt 6.2.2 – der Tarifbestimmungen festgelegten Zeitfahr-
ausweise für Zwecke des Ausbildungsverkehrs; nicht maßgeb-
lich sind auf den Freizeitverkehr oder andere Verkehrszwecke 
gerichtete Zeitfahrausweise für Auszubildende wie z.B. Juni-
orTickets oder JuniorTickets im Abonnement (zum Stand des 
Inkrafttretens der allgemeinen Vorschrift im Abschnitt 6.2.2.12 
und 6.2.2.13 der Tarifbestimmungen).

3.3	 Referenztarif und Ermäßigung
Referenztarif ist das Monatsticket Jedermann („MonatsTicket 
Erwachsene“) des VRS-Gemeinschaftstarifs. 
Die tatsächliche Ermäßigung (Mindest-Ermäßigung) der Zeit-
fahrausweise des Ausbildungsverkehrs (Ziff. 3.2) muss gemäß 
§ 11a Abs. 2 Satz 3 ÖPNVG NRW bezüglich des Referenzta-
rifs ab dem 01.08.2012 mehr als 20,00% betragen. Für den 
Zeitraum bis zum 31.07.2012 genügt die Beibehaltung der bei 
Inkrafttreten der allgemeinen Vorschrift bestehenden tatsäch-
lichen Ermäßigung der Zeitfahrausweise des Ausbildungsver-
kehrs im „VRS-Gemeinschaftstarif“.
Die tatsächliche Ermäßigung ist wie folgt zu bewerten:
a) Wenn es sich bei dem Zeitfahrausweis des Ausbildungs-
verkehrs um eine von dem Referenzticket abweichende Ta-
rifart handelt, muss die Preisdifferenz, die zwischen dem 
Referenzticket und der mit dem Zeitfahrausweis des Ausbil-

dungsverkehrs vergleichbaren Tarifart des Jedermannverkehrs 
besteht, als rechnerischer Faktor berücksichtigt werden. Hier-
bei ist dieser Faktor anhand des jeweils aktuellen Preisver-
hältnisses zwischen den jeweiligen Tarifarten zu ermitteln und 
anzusetzen.
b) Unterschiede in der Nutzbarkeit der jeweiligen Zeitfahraus-
weise werden gemäß den in der Anlage 1 aufgeführten Krite-
rien berücksichtigt.
Die zuständige Behörde prüft anhand der in Anlage 1 genann-
ten Kriterien, ob ab 01.08.2012 die Mindest-Ermäßigung von 
mehr als 20,00% eingehalten wird ( § 11a Abs. 2 Satz 3 ÖP-
NVG NRW). Soweit sie feststellt, dass die Ermäßigung nicht 
eingehalten wird, wird ein Ausgleich nur insoweit gewährt, als 
Tarife, die den Anforderungen der Festsetzung durch die zu-
ständige Behörde entsprechen, nicht überschritten werden. 
c) Bei beabsichtigten Änderungen des in Ziff. 3.2 genannten 
Tarifs informiert der Betreiber – oder eine von ihm beauftrag-
te Stelle – die zuständige Behörde rechtzeitig über die beab-
sichtigte Tarifgestaltung und stellt seinen Tarifantrag nach § 39 
PBefG erst nach Bestätigung durch die zuständige Behörde. 
Die zuständige Behörde erteilt die Bestätigung innerhalb von 
10 Tagen ab dem Tag, an dem sie von der beabsichtigten Ta-
rifänderung durch den Betreiber oder einer vom ihm beauf-
tragten Stelle Kenntnis erhalten hat. Die Bestätigung gilt als 
erteilt, wenn sie nicht innerhalb der First versagt wird. Sie ver-
sagt die Bestätigung zur Änderung des Tarifs nur dann, wenn 
die gesetzlich vorgegebene Mindest-Ermäßigung der Zeitfahr-
ausweise des Ausbildungsverkehrs unter Berücksichtigung 
ggf. erforderlicher Aufschläge (lit. a) und lit. b) mit Anlage 1 zur 
Ziff. 3.3) gegenüber dem Referenztarif nicht eingehalten wird. 

3.4	 Bestimmung des Kreises der Auszubildenden
Als Auszubildende gelten die im Tarif „VRS-Gemeinschaftsta-
rif“ zum jeweils gültigen Stand zur Nutzung von Zeitfahraus-
weisen des Ausbildungsverkehrs berechtigten Personen (bei 
Inkrafttreten dieser allgemeinen Vorschrift Ziffer 6.2.2.1 der 
Tarifbestimmungen). Bei beabsichtigten Änderungen in den 
Tarifbestimmungen „VRS-Gemeinschaftstarif“ bezüglich des 
zur Nutzung von Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs 
berechtigten Nutzerkreises gegenüber dem Stand bei Inkraft-
treten informiert der Betreiber – oder eine von ihm beauftragte 
Stelle – die zuständige Behörde rechtzeitig über die beabsich-
tigte Änderung und stellt entsprechende Anträge nach § 39 
PBefG erst nach Bestätigung durch die zuständige Behörde. 
Die zuständige Behörde erteilt die Bestätigung innerhalb von 
vier Wochen. Die Bestätigung gilt als erteilt, wenn sie nicht in-
nerhalb dieser Frist versagt wird.

3.5	 Übergangs‑, Anerkennungs- und Haustarife
Für Übergangs‑, Anerkennungs- und Haustarife der Verkehrs-
unternehmen, die außerhalb des Geltungsbereichs des Ver-
bundtarifs „VRS-Gemeinschaftstarif“ angeboten werden, gel-
ten die vorgenannten Bestimmungen sinngemäß. 
Der hierbei für die Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs 
in Bezug genommene Referenztarif des jeweiligen Übergangs-, 
Anerkennungs- oder Haustarifs muss marktfähig sein. Dies ist 
dann gewährleistet, wenn er für vergleichbar lange Strecken 
und vergleichbare Nutzungsmöglichkeiten keine höheren Prei-
se vorsieht als der Verbundtarif „VRS-Gemeinschaftstarif“. 
Andernfalls hat das Verkehrsunternehmen die Marktfähigkeit 
vollumfänglich zu beweisen. Gelingt dies nicht, so ist der Re-
ferenztarif auf ein marktfähiges Niveau zu begrenzen.
Mit Antragstellung (Ziff. 11.1) hat der Betreiber der zuständi-
gen Behörde seine Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs 
zu nennen und das Bestehen der tatsächlichen Mindest-Ermä-
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ßigung entsprechend Ziff. 3.3 nachzuweisen. Die zuständige 
Behörde legt die hierfür maßgeblichen Referenztarife fest und 
prüft die Einhaltung der Bestimmungen dieser allgemeinen 
Vorschrift entsprechend Ziff. 3.3 i.V.m. Anlage 1.

4	 Weitere Voraussetzungen für die Gewährung eines 
Ausgleichs

Der Ausgleich nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW wird gewährt, 
um eine ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Ver-
kehrsleistungen im Ausbildungsverkehr auf Grundlage des 
fahrplanmäßig festgelegten Verkehrsangebots zu ermöglichen. 

4.1	 Antragsberechtigung/Betreiber
Einen Antrag auf Ausgleich können nur Verkehrsunternehmer 
nach § 3 PBefG stellen, die Verkehre i.S.d. Ziff. 2 betreiben 
(Betreiber). Betreiber ist die natürliche oder juristische Person, 
die Inhaber von Liniengenehmigungen oder einstweiligen Er-
laubnissen nach PBefG ist oder auf die die Betriebsführung 
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 PBefG übertragen ist. 
Im Fall von Gemeinschaftsgenehmigungen sind die Gemein-
schaftskonzessionäre als Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
antragsberechtigt, wenn nicht die Betriebsführung gemäß § 2 
Abs. 2 Nr. 3 PBefG auf einen Betreiber übertragen ist. 
Im Fall der Betriebsführungsübertragung ist nur der Betriebs-
führer, nicht auch der Genehmigungsinhaber antragsberech-
tigt. 
Auftragsunternehmer sind nicht antragsberechtigt.

4.2	 Anwendung oder Anerkennung von Gemein-
schafts-, Übergangs- und landesweiten Tarifen

Der Ausgleich wird gemäß § 11a Abs. 2 Satz 3 Halbs. 1 ÖPN-
VG NRW nur Betreibern gewährt, die auf ihren Linienverkehren 
in dem Jahr, für das der Ausgleich begehrt wird (Bewilligungs-
jahr), die gültigen Gemeinschaftstarife in ihrer jeweils gelten-
den Fassung (insbesondere VRS-Tarif) und Übergangstarife 
sowie den landesweiten Tarif gemäß § 5 Abs. 3 ÖPNVG NRW 
anwenden oder zumindest anerkennen.

4.3	 Weitere Anforderungen
4.3.1	 Bedienung im Einklang mit dem Nahverkehrsplan
Voraussetzung für die Gewährung des Ausgleichs ist ferner, 
dass der Betreiber die von ihm betriebenen und vom Gel-
tungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift umfassten Lini-
enverkehre im Bewilligungsjahr im Einklang mit dem jeweils 
geltenden Nahverkehrsplan bedient. 
4.3.2	 Einhaltung der Anforderungen
Soweit die vorgenannten Anforderungen nicht erfüllt sind, 
kann dies im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zur vollständi-
gen oder teilweisen Versagung des Ausgleichs führen. 

5	 Ausgleichsregelung

5.1	 Gewährung eines finanziellen Ausgleichs/
	 Bewilligungsjahr
Nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift werden den Be-
treibern gemäß § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW Mittel als Ausgleich 
zu den Kosten gewährt, die bei der Beförderung von Perso-
nen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im Stra-
ßenbahn-, Omnibus- oder Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen 
gemäß §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG entstehen und nicht durch ent-
sprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden, und zwar 
als Ausgleichsleistung nach Art. 3 Abs. 2 i.V.m. Art. 2 lit. g) VO 
(EG) Nr. 1370/2007 für die finanziellen Auswirkungen, die auf 
die Erfüllung der Verpflichtungen nach Ziff. 3 zurück gehen. 
Der Ausgleich wird jeweils bezogen auf ein Kalenderjahr bewil-

ligt (Bewilligungsjahr).

5.2 Kein Anspruch auf Vollkompensation
Diese allgemeine Vorschrift begründet keinen Anspruch auf 
vollständigen Ausgleich der in Ziff. 5.1 genannten Kosten. Fer-
ner besteht nach dieser allgemeinen Vorschrift kein Anspruch 
auf Vollkompensation des finanziellen Nettoeffekts nach Art. 3 
Abs. 2, Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 i.V.m. dem Anhang der 
VO (EG) Nr. 1370/2007. 
Auch ist der Vergleich der Einnahmen bei Ansatz des Refe-
renztarifs gegenüber den Einnahmen bei Ansatz des ermä-
ßigten Tarifs im Ausbildungsverkehr für die Bemessung des 
Ausgleichs nicht maßgebend.

5.3 Begrenzung des Ausgleichs
Als Ausgleich (Ziff. 5.1) erhält der Betreiber maximal den sich 
aus § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW ergebenden Betrag gemäß 
Ziff. 6, soweit dieser die beihilfenrechtliche Obergrenze nicht 
überschreitet, die sich aus der Festlegung der Parameter nach 
Ziff. 7 sowie der Überkompensationskontrolle nach Ziff. 8 in 
Verbindung mit dem Anreizsystem nach Ziff. 9 ergibt (Ziff. 8.2 
und 8.3). 

6 Berechnung nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW

Weiterleitung von Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW
Als Ausgleich (Ziff. 5.1) werden gemäß § 11a Abs. 2 Satz 2 
ÖPNVG NRW vorbehaltlich der in Ziff. 5.3 genannten Ein-
schränkungen unter den Voraussetzungen dieser allgemeinen 
Vorschrift an die Betreiber die auf sie jeweils entfallenden An-
teile an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 Satz 1 ÖPNVG NRW 
weitergeleitet, um den Betreibern die Durchführung des Aus-
bildungsverkehrs zu ermöglichen. Die Ermittlung der Anteile 
der Betreiber an dem hierfür bereitgestellten Budget (Ziff. 6.2) 
erfolgt gemäß § 11a Abs. 2 Sätze 4 und 5 ÖPNVG NRW (Ziff. 
6.3 – 6.6). 

6.2 Bereitgestelltes Budget
Gemäß § 11a Abs. 2 Satz 1 ÖPNVG NRW stellt die zustän-
dige Behörde hierfür im Jahr 2011 100 % der auf sie nach 
§ 11a Abs. 1 ÖPNVG NRW entfallenden Mittel bereit. In den 
Folgejahren legt die zuständige Behörde das für das jeweilige 
Kalenderjahr bereitgestellte Budget, das gemäß § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW mindestens 87,5 % beträgt, jeweils vorab durch 
Beschluss fest. Bei der zuständigen Behörde entstehende 
Zinserträge oder ersparte Zinsaufwendungen oder von Dritten 
vereinnahmte Zinsen erhöhen die auszukehrenden Gesamt-
mittel.
Wenn Zinserträge oder ersparte Zinsaufwendungen sowie ggf. 
von Dritten vereinnahmte Zinsen gemäß § 11 Abs. 4 Satz 3 
ÖPNVG NRW dazu führen, dass das nach Sätzen 1 bzw. 2 
bestimmte Budget unter 87,5 % der Summe aus den Mitteln 
nach § 11a Abs. 1 ÖPNVG NRW zuzüglich den jeweiligen Zin-
sen liegen würde, erhöht sich das Budget um den jeweiligen 
Differenzbetrag, sodass gemäß § 11a Abs. 2 Satz 1 ÖPNVG 
NRW insgesamt mindestens 87,5 % der Gesamtmittel auf-
grund dieser allgemeinen Vorschrift ausgekehrt werden.

6.3 Erträge im Ausbildungsverkehr
Unter dem Begriff der gemäß § 11a Abs. 2 Satz 4 ÖPNVG NRW 
maßgeblichen Erträge im Ausbildungsverkehr ist Folgendes zu 
verstehen:
6.3.1 Anzusetzen sind die Erträge i.S.d. Ziff. 6.3.2. und 6.3.3 

aus Linienverkehren gemäß § 42, § 43 Nr. 2 PBefG, 
auch soweit die Verkehre als Bedarfsverkehre durchge-
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führt werden. 
	 –	�Hierunter fallen nicht Erträge aus Freistellungsver-

kehren.
	 –	�Einzubeziehen sind auch Erträge aus den die Lan-

desgrenzen überschreitenden Linienverkehren. Für 
diese gilt: Anzusetzen sind nur die innerhalb des Lan-
des Nordrhein-Westfalen erzielten Erträge. Erträge, 
die auf die außerhalb NRWs verlaufenden Linienab-
schnitte entfallen, sind nicht einzubeziehen. Vielmehr 
sind diese nach einer branchenüblichen, anerkannten 
Methodik (insbesondere zunächst nach dem gelten-
den Einnahmenaufteilungsverfahren) abzugrenzen. 
Der Betreiber muss der zuständigen Behörde im Ein-
zelnen nachprüfbar darlegen, nach welcher Methodik 
er die Erträge auf der betreffenden Linie aufgeteilt hat 
(vgl. Ziff. 8.1.2). 

6.3.2	 Anzusetzen sind nur Fahrgeldeinnahmen aus dem Ver-
kauf der Fahrausweise nach Ziff. 6.3.3. Hierzu zählen 
auch Erträge aus erhöhten Beförderungsentgelten im 
Ausbildungsverkehr. 

	 Nicht einbezogen sind hiernach insbesondere
	 –	�Zuschüsse o.a. zusätzliche Zahlungen von Schulträ-

gern, Schulen, Gemeinden o.a. öffentlichen Stellen;
	 –	�Einnahmen aus Fahrzeug-Werbung o.ä. mit dem Lini-

enverkehr (mittelbar) erzielte Erträge;
	 –	�Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG anderer Län-

der (bei grenzüberschreitenden Linien) sowie Nach-
zahlungen des Landes Nordrhein-Westfalen nach 
§ 45a PBefG.

6.3.3	� Erträge im Ausbildungsverkehr sind die Erträge aus 
dem Verkauf von sämtlichen Zeitfahrausweisen des 
Ausbildungsverkehrs (vgl. Ziff. 3) unabhängig davon, 
ob die Tickets vom Schulträger oder von den Auszu-
bildenden (bzw. ihren Erziehungsberechtigten) oder an-
teilig von beiden (Eigenanteil nach § 97 SchulG NRW) 
bezahlt werden. 

6.3.4	 Maßgeblich sind sämtliche von einem Betreiber in 
Nordrhein-Westfalen im Ausbildungsverkehr im vorge-
nannten Sinne erzielten Erträge unabhängig davon, im 
Gebiet welcher zuständigen Behörde sie erzielt wur-
den.

6.3.5	 Maßgeblich sind nicht die kassentechnischen Ein-
nahmen, sondern die den Betreibern nach dem Er-
gebnis der Einnahmenaufteilung in den jeweiligen 
Verkehrsverbünden/‑gemeinschaften zugeschiedenen 
Erträge im Ausbildungsverkehr (siehe Ziff. 11.3.3 lit. c). 

6.3.6	� Der Betreiber weist durch Testat eines Wirtschafts-
prüfers nach, dass die Erträge im Ausbildungsverkehr 
gemäß den vorstehenden Anforderungen ermittelt wur-
den. Das Testat gibt außerdem die Höhe der Erträge 
im Ausbildungsverkehr des Betreibers (landesweit) an. 
Ziff. 7.3 Sätze 3 folgende gelten entsprechend. 

6.4	 Ermittlung der Erträge im Ausbildungsverkehr je 
Betreiber im Gebiet der zuständigen Behörde (Wa-
genkilometer)

Bei Betreibern, die im Gebiet mehrerer zuständiger Behörden 
(Aufgabenträger) tätig sind, erfolgt die Zuordnung der Erträ-
ge im Ausbildungsverkehr gemäß § 11a Abs. 2 Satz 5 ÖPNVG 
NRW wie folgt:
6.4.1	 Sämtliche Erträge im Ausbildungsverkehr, die ein Be-

treiber im Bewilligungsjahr erzielt hat (vgl. Ziff. 6.3), 
werden gemäß der von diesem Betreiber im Bewilli-
gungsjahr landesweit (in Nordrhein-Westfalen) erbrach-
ten Wagenkilometer (Wagenkm) auf die zuständigen 

Behörden (Aufgabenträger) in Nordrhein-Westfalen 
verteilt, in deren Gebieten der jeweilige Betreiber im 
Bewilligungsjahr tätig war.

6.4.2 Maßgeblich sind sämtliche im Linienverkehr nach § 42, 
§ 43 Nr. 2 PBefG in Nordrhein-Westfalen erbrachten 
Wagenkm, soweit es sich im öffentlichen Personen-
nahverkehr nach § 8 Abs. 1 und Abs. 2 PBefG handelt. 
Dies schließt die auf grenzüberschreitenden Linien in 
NRW erbrachte Wagenkm ein. Ferner werden die im 
Bedarfsverkehr nach §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG erbrachten 
Wagenkm berücksichtigt.

6.4.3 Wagenkilometer sind die tatsächlich erbrachten – und 
soweit es sich um Linienverkehr nach § 42 PBefG han-
delt: fahrplanmäßigen – Betriebsleistungen einschließ-
lich Verstärkerfahrten. Ein- und Aussetzfahren werden 
nicht berücksichtigt. Bei Bedarfsverkehren (Ziff. 6.4.2) 
dürfen nur die tatsächlich erbrachten Wagenkm be-
rücksichtigt werden, die der Betreiber der zuständigen 
Behörde prüfbar nachweist.

6.4.4 Eine Gewichtung der Wagenkm findet grundsätzlich 
nicht statt. Ausnahme: Wagenkm-Leistungen bei Be-
darfsverkehren (Ziff. 6.4.2 und 6.4.3) werden zu einem 
Drittel gewertet.

6.4.5 Vorgehensweise für die Zuordnung der Erträge
 Gemäß § 11a Abs. 2 Satz 5 ÖPNVG NRW ist für die Zu-

ordnung der Erträge wie folgt vorzugehen: Ausgangs-
punkt ist zum einen die Summe aller im Ausbildungs-
verkehr erzielten Erträge eines Betreibers (Ziff. 6.3) und 
zum anderen die Summe aller von diesem Betreiber 
erbrachten Wagenkilometer (Ziff. 6.4.1 – 6.4.4). Hie-
raus ist zu ermitteln, welchen Ertrag im Ausbildungs-
verkehr (Euro) je Wagenkm dieser Betreiber erzielt 
(Durchschnittsbetrachtung). Dieser Satz (Euro je Wa-
genkm) ist mit den im Gebiet der zuständigen Behörde 
erbrachten Wagenkm dieses Betreibers zu multiplizie-
ren. Hieraus ergeben sich die der zuständigen Behörde 
zuzuordnenden Erträge im Ausbildungsverkehr dieses 
Betreibers. Der Betreiber weist durch Testat eines Wirt-
schaftsprüfers nach, dass die Ermittlung der maßgeb-
lichen Wagenkm sowie die Zuordnung der gemäß Ziff. 
6.3 ermittelten Erträge auf die zuständige Behörde den 
vorstehenden Anforderungen entsprechen. Das Testat 
weist die tatsächlich erbrachten Wagenkm des Betrei-
bers in NRW differenziert nach Aufgabenträgern und im 
Gebiet der zuständigen Behörde aus. Ziff. 7.3 Sätze 3 
folgende gelten entsprechend.

6.5 Rechnerischer Anteil des jeweiligen Betreibers an 
den Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW

Der Anteil des jeweiligen Betreibers an dem Budget nach Ziff. 
6.2 wird vorbehaltlich Ziff. 6.6 wie folgt errechnet:
Die zuständige Behörde addiert sämtliche ihr nach Ziff. 6.4 zu-
zuordnenden Erträge im Ausbildungsverkehr.
Sie errechnet sodann die Anteile der Betreiber an dieser Sum-
me anhand der jeweiligen Ausbildungsverkehrs-Erträge der 
Betreiber.
Schließlich multipliziert sie den Anteil des jeweiligen Betreibers 
mit dem nach Ziff. 6.2 bereitgestellten Budget. Dies ergibt vor-
behaltlich Ziff. 6.6 den rechnerischen Anteil des jeweiligen Be-
treibers an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW. 
Die Verteilung der Mittel nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW auf 
die einzelnen Betreiber erfolgt somit auf Basis des jeweiligen 
Anteils an den Erträgen im Ausbildungsverkehr. Der gesetz-
liche Verteilungsmechanismus geht dabei implizit von einer 
Korrelation der Erträge zu den Kosten und somit auch zu den 
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auszugleichenden Verlusten aus dem Ausbildungsverkehr aus.

6.6	 Vorbehalt/Korrektur des Anteils
Die Weiterleitung des gemäß vorstehenden Regelungen be-
rechneten Anteils an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG 
NRW (Ziff. 6.5) an den jeweiligen Betreiber steht unter dem 
Vorbehalt, dass sich aus den weiteren Regelungen dieser all-
gemeinen Vorschrift zur Überkompensation kein niedrigerer 
Betrag ergibt (vgl. Ziff. 8.2 und 8.3); insofern handelt es sich 
bei der Ermittlung des Anteils an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW um einen Höchstbetrag (Obergrenze nach § 11a 
Abs. 2 ÖPNVG NRW).
Soweit die Überkompensationsprüfung bei einem Betreiber 
dazu führt, dass der Ausgleich bis zur Grenze der Überkom-
pensation auf einen niedrigeren Betrag als den sich nach Ziff. 
6.5 ergebenden rechnerischen Anteil an den Mitteln nach § 11a 
Abs. 2 ÖPNVG NRW abgesenkt werden muss, wird der Diffe-
renzbetrag zwischen dem rechnerischen Anteil dieses Betrei-
bers an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW und dem 
für ihn gemäß der Überkompensationsprüfung festgesetzten 
Ausgleichsbetrag entsprechend Ziff. 6.5 auf die übrigen Be-
treiber verteilt, allerdings in Bezug auf die jeweiligen Betreiber 
nur bis zu der für sie jeweils ermittelten Grenze der Überkom-
pensation (vgl. Ziff. 8.2 und 8.3 sowie 11.3.3). 

7	 Grundlegende Regelungen zum Überkompensa-
tionsverbot und Parametrisierung nach VO (EG)  
Nr. 1370/2007

7.1	 Systematik
Gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 ist der Aus-
gleich (Ziff. 5.1) auf den finanziellen Nettoeffekt der gemein-
wirtschaftlichen Verpflichtung zu begrenzen (Ziff. 5.3). Zur 
Wahrung dieses Überkompensationsverbots sind vorab die 
Ausgleichsparameter gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. b) VO (EG) Nr. 
1370/2007 (Obergrenze nach Parametern) so zu bilden, dass 
eine Überkompensation ausgeschlossen wird. Der durch die 
Parameter bestimmte Betrag ist der maximal mögliche Aus-
gleich; siehe dazu Ziff. 7.5 und 7.6. Ferner ist die nachträgliche 
Überkompensationskontrolle gemäß Art. 6 Abs. 1 i.V.m. dem 
Anhang der VO (EG) Nr. 1370/2007 durchzuführen (Obergren-
ze nach tatsächlich ungedeckten Kosten); siehe dazu Ziff. 8. 
Für diese beiden Schritte zur Wahrung des Überkompensati-
onsverbots gelten die folgenden grundsätzlichen Regelungen 
der Ziffern Ziff. 7.2 bis 7.4. 

7.2	 Konkurrierende Regelungen eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags

Soweit für einen Linienverkehr (Ziff. 2.2) ein öffentlicher 
Dienstleistungsauftrag im Sinne des Art. 3 Abs. 1 VO (EG) 
Nr. 1370/2007 besteht, der für diesen Verkehr Ausgleichspa-
rameter i.S.d. Art. 4 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 bestimmt 
und nach dem die Mittel aufgrund der hiesigen allgemeinen 
Vorschrift in die jährliche Abrechnung zur Wahrung des Über-
kompensationsverbots einbezogen werden, sind ausschließ-
lich und abschließend die entsprechenden Regelungen dieses 
öffentlichen Dienstleistungsauftrages für die Parametrisierung 
sowie im Falle des Art. 6 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 
auch für die nachträgliche Überkompensationskontrolle maß-
geblich; es erfolgt keine Überkompensationskontrolle nach 
dieser allgemeinen Vorschrift. Der Betreiber hat bei Antrag-
stellung bzw. im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten (Ziff. 11) 
entsprechende öffentliche Dienstleistungsaufträge vorzule-
gen. Soweit die zuständige Behörde selbst den öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag vergeben hat, reicht dessen Benen-

nung. Der Betreiber hat ferner der zuständigen Behörde das 
jeweilige Ergebnis der jährlichen Überkompensationskontrolle 
mitzuteilen (siehe Ziff. 11.3.3).
Soweit kein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, der 
den Anforderungen nach Satz 1 genügt, erfolgt die Parametri-
sierung sowie die nachträgliche Überkompensationskontrolle 
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift.

7.3	 Bezugspunkt für die Prüfung einer Überkompensa-
tion

Die Parametrisierung sowie die nachträgliche Überkom-
pensationskontrolle nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-
schrift beziehen sich vorbehaltlich der Ziff. 7.2 jeweils auf alle 
Linien(abschnitte) eines Betreibers im Gebiet der zuständigen 
Behörde bzw. nach Maßgabe von Ziff. 7.4 unter Einbeziehung 
grenzüberschreitender Linienabschnitte. 
Die Prüfung bezieht sich hierbei auf die gesamten Kosten und 
Einnahmen für die Bedienung dieser Linien(abschnitte) im je-
weiligen Bewilligungsjahr. 
Soweit in dieser allgemeinen Vorschrift für den Nachweis von 
Kosten oder Einnahmen das Testat eines Wirtschaftsprüfers 
verlangt wird, gilt: Der vom Betreiber zu beauftragende Prüfer 
ist im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde auszuwäh-
len. Kommt eine einvernehmliche Auswahl des Prüfers nicht 
zustande, wird der Ausgleich versagt (Ziff. 11.3.4). Hinsichtlich 
des Prüfrechts der zuständigen Behörde gilt Ziff. 11.5.

7.4	 Federführung bei grenzüberschreitenden Verkeh-
ren

Die zuständige Behörde kann mit anderen zuständigen Behör-
den bei Linien, die die Grenzen zu anderen Kreisen bzw. Städ-
ten überschreiten (grenzüberschreitende Linien), vereinbaren, 
dass die Prüfung der Überkompensation jeweils in Bezug auf 
die Linie(n) insgesamt federführend durch eine der zuständi-
gen Behörden erfolgt. 
Sofern zwischen zuständigen Behörden entsprechende Ver-
einbarungen getroffen werden, teilt die federführende zustän-
dige Behörde (Federführer) dem jeweils betroffenen Betreiber 
dies baldmöglichst mit.

7.5	 Parameter gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. b) i) VO (EG)  
Nr. 1370/2007

Der Betreiber hat mit Antragstellung (Ziff. 11.1) für die Linien 
(Ziff. 7.3) eine Vorabkalkulation der Kosten gemäß dem Kalku-
lationsblatt in Anlage 2 einzureichen. Die Kalkulation beinhaltet 
eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Im 
Kalkulationsblatt sind die Parameter (Betrag je Kostenpara-
meter) und die Mengen (Umfang bezogen auf den jeweiligen 
Kostenparameter) anzugeben. Die zuständige Behörde legt 
die entsprechenden Werte als Parameter bei der Überkom-
pensationskontrolle zugrunde; sie begrenzen die Höhe der 
aus-gleichsfähigen Kosten (vgl. Ziff. 8.2.1). 

7.6	 Erstellung der Vorabkalkulation 
Der Betreiber trägt das Kostenrisiko.
Der Betreiber entwickelt die Vorabkalkulation (Ziff. 7.5) aus den 
Gesamtkosten seines Unternehmens wie folgt: 
•	 Die Zuordnung der Kosten zu den Linien erfolgt sachge-

recht und nachvollziehbar nach objektiven Maßstäben. 
Der Betreiber beachtet hierbei Ziff. 5 des Anhangs der 
VO (EG) Nr. 1370/2007 (getrennte Rechnungslegung). 
Er wendet diese Aufteilungsmaßstäbe einheitlich für 
alle Tätigkeiten für die Laufzeit der Liniengenehmigun-
gen an, für die ein Ausgleich aus dieser allgemeinen 
Vorschrift gewährt wird. Tätigkeiten aufgrund öffentli-
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cher Dienstleistungsaufträge sind rechnerisch zu tren-
nen (vgl. Ziff. 7.2).

•	 Für	die	Abschnitte	von	Linien,	die	das	Zuständigkeits-
gebiet der zuständigen Behörde überschreiten und für 
die keine Federführung nach 7.4 vereinbart ist, erfolgt 
die Zuordnung der Kosten auf die Abschnitte der Linie 
in den Gebieten der jeweiligen zuständigen Behörden 
sachgerecht, nachvollziehbar und einheitlich nach den 
gleichen objektiven Maßstäben.

 Der Betreiber erstellt seine Kalkulation nach nachvoll-
ziehbaren Maßstäben aus den tatsächlichen Kosten 
mindestens des Vorjahres und der Prognose der Kos-
tenentwicklung mithilfe sachgerechter Annahmen über 
die Entwicklung dieser Kosten für das Bewilligungsjahr. 
Der Betreiber erstellt diese Herleitung der Kostenkalku-
lation für alle Leistungen einheitlich. Soweit eine Ände-
rung dieser Herleitung erfolgt, wird diese Änderung für 
die Laufzeit der Liniengenehmigungen über eine Über-
leitungsrechnung nachvollziehbar auf die vorherige 
Kostenherleitung zurückgeführt. Der Betreiber sichert 
zu, in der Bilanzierung Kontinuität bezüglich der Kos-
ten zu wahren. Änderungen werden über Überleitungs-
rechnungen nachvollziehbar gemacht.

Der Betreiber weist durch Testat eines Wirtschaftsprüfers die 
Einhaltung der nachfolgend genannten Anforderungen nach: 
•	 die	Anforderungen	an	die	sachgerechte	Zuordnung	der	

Kosten nach objektiven Maßstäben auf die Linien sind 
erfüllt; Ziff. 5 des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 
ist beachtet (getrennte Rechnungslegung); 

•	 der	Betreiber	hat	die	Aufteilungsmaßstäbe	für	alle	Tä-
tigkeiten einheitlich angewendet;

•	 für	die	Abschnitte	von	allen	Linien,	die	das	Zuständig-
keitsgebiet der zuständigen Behörde überschreiten 
und für die keine Federführung nach Ziff. 7.4. vereinbart 
ist, ist die Aufteilung der Kosten sachgerecht, nachvoll-
ziehbar und jeweils einheitlich nach den gleichen ob-
jektiven Maßstäben auf die Abschnitte der Linien in den 
Gebieten der jeweiligen zuständigen Behörden erfolgt;

•	 Tätigkeiten	aufgrund	öffentlicher	Dienstleistungsaufträ-
ge sind rechnerisch getrennt; 

•	 die	Kalkulation	 ist	nach	nachvollziehbaren	Maßstäben	
aus den tatsächlichen Kosten mindestens des Vorjah-
res und der Prognose der Kostenentwicklung erstellt; 

•	 die	Herleitung	der	Kostenkalkulation	erfolgt	für	alle	Tä-
tigkeiten des Unternehmens einheitlich; 

•	 soweit	 Änderungen	 der	 Herleitung	 erfolgten,	 besteht	
eine Überleitungsrechnung, über die die Einheitlichkeit 
in Bezug auf die ursprüngliche Herleitung der Kosten-
kalkulation nachvollzogen werden kann; 

•	 der	Betreiber	hat	Kontinuität	in	seiner	Bilanzierung	ge-
wahrt; soweit Änderungen in der Bilanzierung erfolgten, 
ist die Kontinuität in Bezug auf die Herleitung der Kos-
tenkalkulation durch Überleitungsrechnungen nach-
vollziehbar belegt.

8 Durchführung der Überkompensationskontrolle  
gemäß Anhang VO (EG) Nr. 1370/2007 

8.1 Ermittlung der tatsächlichen Kosten und Einnah-
men

8.1.1 Ermittlung der tatsächlichen Kosten 
Die Ermittlung der tatsächlichen Kosten erfolgt für die 
Linien(abschnitte) eines Betreibers im Gebiet der zuständigen 
Behörde (Ziff. 7.3) bzw. nach Maßgabe von Ziff. 7.4 unter Ein-
beziehung grenzüberschreitender Linienabschnitte. 

Die tatsächlichen Kosten werden aus der Gewinn- und 
Verlustrechnung des Unternehmens ermittelt und den 
Linien(abschnitten) nach dem gleichen Verfahren wie bei der 
Vorabkalkulation (Ziff. 7.6) zugeordnet. 
Der Betreiber weist durch Testat eines Wirtschaftsprüfers die 
Einhaltung dieser Anforderungen entsprechend Ziff. 7.6 nach. 
Das Testat gibt neben den Bestätigungen nach Ziff. 7.6 die 
Höhe der tatsächlichen Kosten und die tatsächlichen Mengen 
in Bezug auf die Parameter (Ziff. 7.5) an und stellt die tatsäch-
lichen Kosten den vorab kalkulierten Kosten als Summe der 
Produkte aus den Parametern und den jeweiligen tatsächli-
chen Mengen gegenüber (vgl. Ziff. 8.2.1). 
8.1.2	 Ermittlung der tatsächlichen Einnahmen 
Die Einnahmen aus dem Betrieb der Verkehre stehen den Be-
treibern zu. 
Maßgeblich sind die vom Betreiber mit den Linien(abschnitten) 
(Ziff. 7.3 bzw. nach Maßgabe von Ziff. 7.4 unter Einbeziehung 
grenzüberschreitender Linienabschnitte) tatsächlich erzielten 
Einnahmen. 
Diese Einnahmen werden wie folgt ermittelt: 
1.	 Zu ermitteln sind sämtliche im Zusammenhang mit 

dem Betrieb der Linien erzielten Einnahmen bezogen 
auf das Bewilligungsjahr. Dies sind insbesondere: 

	 a)	� alle Einnahmen gemäß Einnahmenaufteilung als 
Anspruch zum maßgeblichen Stichtag (Ziff. 11.3.3 
lit. c), 

	 b)	� tatsächlich im Bewilligungsjahr zugeflossene Mittel 
aus Ausgleichszahlungen nach §§ 145 ff. SGB IX, 

	 c)	� alle sonstigen, dem Linienverkehr zuzurechnen-
den Erträge, z.B. aus Werbung, zum maßgeblichen 
Stichtag (Ziff. 11.3.3 lit. c),

	 d)	� Zuschüsse u.a. Zahlungen von Aufgabenträgern, 
Kommunen o.a. öffentlichen Stellen (z.B. Schulträ-
ger, kreisangehörige Gemeinden, Mittel nach § 11a 
Abs. 3 ÖPNVG NRW), 

	 e)	� Mittel nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.
2.	 Soweit Fahrzeuge oder sonstige Betriebsmittel oder 

Anlagen gefördert wurden, die für die Linien (Ziff. 7.3) 
eingesetzt werden, und die Kosten der geförderten 
Betriebsmittel und Anlagen in der Höhe der Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten (AHK) abgeschrieben 
werden sowie die Förderung über die Bildung von Son-
derposten bilanziert wird, ist die Auflösung dieser Son-
derposten als Ertrag zu berücksichtigen. Andernfalls 
wird die Förderung kostenmindernd berücksichtigt.

Die dem Betreiber auf der Grundlage von Bewilligungsakten 
der zuständigen Behörde zugeflossenen Zuschüsse in Form 
von Ausgleichszahlungen nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
sind hier noch nicht zu berücksichtigen.
Der Betreiber errechnet die auf die Linien(abschnitte) (Ziff. 7.3 
bzw. nach Maßgabe von Ziff. 7.4 unter Einbeziehung grenz-
überschreitender Linienabschnitte) entfallenden tatsächlichen 
Einnahmen aus den tatsächlichen Gesamteinnahmen seines 
Unternehmens wie folgt: 
•	 Die Zuordnung der tatsächlichen Einnahmen zu den Li-

nien (einschließlich der Abgrenzung der Einnahmen auf 
Landesgrenzen überschreitenden Linien, Ziff. 6.3.1) er-
folgt sachgerecht und nachvollziehbar nach objektiven 
Maßstäben. Der Betreiber beachtet hierbei Ziff. 5 des 
Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 (Trennungsrech-
nung). Er wendet diese Aufteilungsmaßstäbe für alle 
Tätigkeiten für die Laufzeit der Liniengenehmigungen 
einheitlich an, für die ein Ausgleich aus dieser allge-
meinen Vorschrift gewährt wird. Tätigkeiten aufgrund 
öffentlicher Dienstleistungsaufträge sind rechnerisch 
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zu trennen (Ziff. 7.2).
•	 Für	 die	 Abschnitte	 von	 allen	 Linien,	 die	 das	 Zustän-

digkeitsgebiet der zuständigen Behörde überschreiten 
und für die keine Federführung nach 7.4. vereinbart 
ist, erfolgt die Zuordnung der Einnahmen sachgerecht, 
nachvollziehbar und jeweils einheitlich nach den glei-
chen objektiven Maßstäben auf alle Abschnitte der Li-
nien in den Gebieten der jeweiligen zuständigen Behör-
den.

•	 Der	Betreiber	 ermittelt	 die	Zuordnung	 seiner	 tatsäch-
lichen Einnahmen für alle Tätigkeiten im Linienverkehr 
einheitlich. Soweit eine Änderung dieser Zuordnung 
erfolgt, wird diese Änderung für die Laufzeit der Linien-
genehmigungen über eine Überleitungsrechnung nach-
vollziehbar auf die vorherige Zuordnung zurückgeführt. 
Der Betreiber sichert zu, in der Bilanzierung Kontinui-
tät bezüglich der Einnahmen zu wahren. Änderungen 
werden über Überleitungsrechnungen nachvollziehbar 
gemacht.

Der Betreiber weist durch Testat eines Wirtschaftsprüfers die 
Einhaltung der nachfolgend genannten Anforderungen nach: 
•	 die	Anforderungen	an	die	sachgerechte	Zuordnung	der	

Einnahmen nach objektiven Maßstäben auf die Linien 
sind erfüllt;

•	 die	 Anforderungen	 an	 die	 Zuordnung	 der	 Einnahmen	
auf alle Abschnitte von grenzüberschreitenden Linien 
sind erfüllt;

•	 der	Betreiber	hat	die	Aufteilungsmaßstäbe	für	alle	Tä-
tigkeiten einheitlich angewendet; Ziff. 5 des Anhangs 
der VO (EG) Nr. 1370/2007 ist beachtet (Trennungs-
rechnung);

•	 Tätigkeiten	aufgrund	öffentlicher	Dienstleistungsaufträ-
ge sind rechnerisch getrennt; 

•	 die	Zuordnung	der	Einnahmen	erfolgt	für	alle	Leistun-
gen des Unternehmens einheitlich; 

•	 soweit	 Änderungen	der	 Zuordnung	 erfolgten,	 besteht	
eine Überleitungsrechnung, über die die Einheitlichkeit 
in Bezug auf die ursprüngliche Zuordnung der Einnah-
men nachvollzogen werden kann; 

•	 der	Betreiber	hat	Kontinuität	in	seiner	Bilanzierung	ge-
wahrt; soweit Änderungen in der Bilanzierung erfolgten, 
wurde die Kontinuität in Bezug auf die Zuordnung der 
Einnahmen durch Überleitungsrechnungen nachvoll-
ziehbar hergestellt.

Das Testat gibt neben den genannten Bestätigungen die Höhe 
der tatsächlichen Einnahmen an. 

8.2 Maßstab der Überkompensationskontrolle:  
Differenz Kosten – Einnahmen 

Im Rahmen der Überkompensationskontrolle wird geprüft, in-
wieweit die maßgeblichen Kosten (Ziff. 8.2.1) zuzüglich der an-
gemessenen Kapitalverzinsung (Ziff. 8.2.3) über den maßgeb-
lichen Einnahmen (Ziff. 8.2.2) liegen. Der Ausgleich nach § 11a 
Abs. 2 ÖPNVG NRW ist begrenzt auf diesen Differenzbetrag 
(Ziff. 5.3). Liegen die maßgeblichen Einnahmen über den tat-
sächlichen Kosten zuzüglich der angemessenen Kapitalverzin-
sung, wird kein Ausgleich gewährt (Ziff. 11.3.4). Der Vergleich 
der Einnahmen bei Ansatz des Referenztarifs gegenüber den 
Einnahmen bei Ansatz des ermäßigten Tarifs ist für die Über-
kompensationskontrolle nicht maßgeblich (vgl. auch Ziff. 5.2). 
Der Betreiber weist durch Testat eines Wirtschaftsprüfers die 
Einhaltung der nachfolgend in Ziff. 8.2.1 bis 8.2.3 genannten 
Anforderungen nach. 
8.2.1 Maßgebliche Kosten
Anzusetzen sind die tatsächlichen Kosten gemäß Ziff. 8.1.1, 

es sei denn diese übersteigen die sich aus den vorab fest-
gelegten Parametern und den tatsächlichen Mengen im Be-
willigungsjahr ergebenden Kosten gemäß Ziff. 7.5 und 7.6; 
in diesem Fall sind die tatsächlichen Kosten nur bis zu dem 
sich aus der Vorabkalkulation ergebenden Betrag anzusetzen 
(maßgebliche Kosten).
8.2.2	 Maßgebliche Einnahmen
Maßgeblich sind die tatsächlichen Einnahmen gemäß Ziff. 
8.1.2.
8.2.3	 Angemessene Kapitalverzinsung
Die zulässige Höhe der angemessenen Kapitalverzinsung wird 
pauschalierend bezogen auf die Linien (Ziff. 7.3) entsprechend 
einer Umsatzrendite von 3,00 % berechnet. Der Betrag wird 
als Anteil in Höhe von 3,09 % der maßgeblichen Kosten er-
mittelt. 
Soweit mit dem Betreiber in einem Qualitätssteuerungssystem 
außerhalb öffentlicher Dienstleistungsaufträge vereinbart ist, 
dass mit dem Erreichen von bestimmten Qualitätsvorgaben 
finanzielle Anreize (Boni/Mali) verbunden sind, erhöhen bzw. 
reduzieren diese hieraus resultierenden Mehr- oder Minderein-
nahmen des Betreibers die zulässige angemessene Kapital-
verzinsung um den entsprechenden Betrag. 

8.3	 Regelungen zur Vermeidung einer Überkompensa-
tion

Ergibt die nach Ziff. 8.2 bzw. die gemäß Ziff. 7.2 nach Maß-
gabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags durchgeführte 
Überkompensationsprüfung, dass der sich nach Ziff. 6.5 erge-
bende rechnerische Anteil des Betreibers an den Mitteln nach 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW zu einer Überkompensation führen 
würde, dann ist im Rahmen der endgültigen Bewilligung (Ziff. 
11.3.3) der Ausgleich gemäß Ziff. 6.6 bis zur Obergrenze der 
Überkompensation abzusenken. 
Im Fall der Federführung (Ziff. 7.4) teilt der Federführer den 
anderen betroffenen zuständigen Behörden rechtzeitig mit, 
welcher Betrag die Grenze der Überkompensation eines Be-
treibers für seine Linien(abschnitte) in deren Gebieten darstellt, 
so dass diese im endgültigen Bewilligungsakt die Höhe des 
Ausgleichs entsprechend festlegen können. Hierbei erfolgt die 
Aufteilung des Betrags (Grenze der Überkompensation) auf 
die Gebiete mehrerer zuständiger Behörden im Verhältnis der 
Wagenkilometer in den jeweiligen Gebieten. 
Soweit Teilzahlungen/Abschläge aufgrund vorläufiger Bewilli-
gungsakte zu einer Überschreitung dieser Grenze geführt ha-
ben, sind diese Überzahlungen rückabzuwickeln (Ziff. 11.3.3 
lit. d).

9	 Anreizsystem gemäß Anhang VO (EG) Nr. 1370/2007
Gemäß Ziffer 7 des Anhangs der VO 1370/2007 muss das Ver-
fahren zur Gewährung der Ausgleichsleistung in der allgemei-
nen Vorschrift einen Anreiz dafür geben, dass der Betreiber 
einer wirtschaftlichen Geschäftsführung aufrechterhält oder 
entwickelt, und dass die Personenverkehrsdienste in ausrei-
chend hoher Qualität erbracht werden. In wirtschaftlicher Hin-
sicht gibt diese allgemeine Vorschrift bereits insofern einen 
Anreiz, als kein Anspruch auf Vollkompensation der ungedeck-
ten Kosten besteht (Ziff. 5.2).
Mittel aus dieser allgemeinen Vorschrift können nur Betreiber 
für die Linienverkehre in Anspruch nehmen, in denen die Fahr-
gäste die Mobilitätsgarantie NRW nutzen können. Die Mobili-
tätsgarantie NRW setzt den erforderlichen Anreiz zur Einhal-
tung von Pünktlichkeitsstandards als zentraler Qualitätsanfor-
derung.
Soweit mit dem Betreiber in einem Qualitätssteuerungssystem 
außerhalb öffentlicher Dienstleistungsaufträge vereinbart ist, 
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dass mit dem Erreichen von bestimmten Qualitätsvorgaben fi-
nanzielle Anreize (Boni/ Mali) verbunden sind, erhöhen bzw. re-
duzieren diese die zulässige, angemessene Kapitalverzinsung 
um den entsprechenden Betrag (Ziff. 8.2.3).

10	 Umsatzsteuer
Der Ausgleich (Ziff. 5) unterliegt nach Auffassung der zuständi-
gen Behörde – wie der bisherige Ausgleich nach § 45a PBefG 
– nicht der Umsatzsteuer, weil er es aus strukturpolitischen 
Gründen den Betreibern ermöglichen soll, einen Ausbildungs-
verkehr zu ermäßigten Preisen anzubieten, und dabei gemäß 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW als Ausgleich zu den nicht gedeck-
ten Kosten der Beförderung Auszubildender im allgemeinen 
öffentlichen Personennahverkehr gewährt wird. Sollte sich 
entgegen dieser Auffassung eine Umsatzsteuerbarkeit erge-
ben, erhöht sich hierdurch der bewilligte Betrag nicht. Der 
Betreiber ist für die ordnungsgemäße steuerliche Behandlung 
des bewilligten Betrags verantwortlich. 

11	 Antrags- und Bewilligungsverfahren, Mitwirkungs-
pflichten und Prüfrechte

11.1	 Antrag
Der Ausgleich (Ziff. 5) wird nur auf Antrag gewährt.
11.1.1	Antrag – Form
Der Antrag kann nur schriftlich durch vollständige Ausfüllung 
eines Formblattes, das die zuständige Behörde vorgibt, ge-
stellt werden. Ein unvollständiger Antrag wird abgelehnt, wenn 
der Betreiber nicht binnen einer von der zuständigen Behörde 
bestimmten Frist von maximal vier Wochen ab Eingang einer 
entsprechenden Aufforderung die von der zuständigen Behör-
de geforderten Unterlagen nachreicht (Versagung, Ziff. 11.3.4).
11.1.2	Antrag – Frist 
Für das Bewilligungsjahr 2011 können die Betreiber ihre An-
träge in einer Frist von vier Wochen nach Bekanntmachung 
dieser allgemeinen Vorschrift stellen. Die Anträge für die Be-
willigungsjahre ab 2012 sind bis zum 31.12. des jeweiligen 
Vorjahres zu stellen. 
Wenn ein Betreiber nach Ablauf der vorgenannten Frist erst-
mals im Laufe des Bewilligungsjahres im Geltungsbereich die-
ser allgemeinen Vorschrift tätig wird (d.h. erstmals Linienver-
kehre im Gebiet der zuständigen Behörde aufnimmt), hat er 
seinen Antrag unverzüglich nach Erhalt der diesbezüglichen 
personenbeförderungsrechtlichen Genehmigung bzw. Erlaub-
nis, spätestens aber am letzten Tag vor der Betriebsaufnahme 
zu stellen. 
Maßgeblich ist der Eingang des Antrags bei der zuständigen 
Behörde. Verspätet eingegangene Anträge werden nicht be-
rücksichtigt (Ausschlussfrist). 

11.2	 Bewilligung – Form
Die Gewährung bzw. Versagung des Ausgleichs erfolgt durch 
Verwaltungsakt (Bewilligungs- bzw. Versagungsbescheid).

11.3	 Bewilligungsakt und verfahren 
11.3.1	Grundsätzliche Inhalte
Im Bewilligungsakt wird die Höhe des Ausgleichs festgelegt 
und die Gewährung der Ausgleichszahlung geregelt, sofern 
nicht der Ausgleich versagt wird (Ziff. 11.3.4). Hierzu ergeht 
zunächst ein nur vorläufiger Bewilligungsakt (Ziff. 11.3.2). Die 
endgültige Regelung erfolgt durch den endgültigen Bewilli-
gungsakt (Ziff. 11.3.3).
Die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung gemäß 
Ziff. 3 sowie die Einhaltung der Voraussetzungen gemäß Ziff. 
4.2 werden im Bewilligungsakt zur Bedingung für den Aus-

gleich gemacht. 
Die Einhaltung der weiteren Anforderungen gemäß Ziff. 4.3 
wird im Bewilligungsakt zur Auflage gemacht. 
In dem Bewilligungsakt werden ferner Regelungen, z.B. 
in Form von Auflagen und/oder Widerrufsvorbehalten, zur 
Durchsetzung der weiteren Verpflichtungen der Betreiber nach 
dieser allgemeinen Vorschrift, insbesondere zur Durchsetzung 
der Nachweis- und Kooperationspflichten nach Ziff. 11.3 bis 
11.6 getroffen. 
Außerdem enthält der Bewilligungsakt Regelungen für den Fall 
seiner vollständigen oder teilweisen Aufhebung (Rücknahme 
oder Widerruf) sowie – insbesondere im Fall der Nichterfüllung 
von Bedingungen und für den Fall der Überkompensation – für 
die Rückabwicklung des Ausgleichs und von Überzahlungen. 
11.3.2	 Vorläufiger Bewilligungsakt 
Auf den Antrag des Betreibers ergeht bis zum 31.03. des Be-
willigungsjahres ein vorläufiger Bewilligungsakt. Für das Be-
willigungsjahr 2011 wird der vorläufige Bewilligungsakt ab-
weichend hiervon innerhalb einer Frist von acht Wochen nach 
Eingang aller für den Geltungsbereich dieser allgemeinen Vor-
schrift vollständig und fristgerecht eingereichten Anträge ge-
mäß Ziff. 11.1 erlassen. 
Mit dem vorläufigen Bewilligungsakt wird der voraussichtliche 
Bewilligungsbetrag als Ausgleich (Ziff. 5) vorläufig festgesetzt 
und es werden auf dieser Grundlage Teilzahlungen/Abschläge 
gewährt (Ziff. 12.1). Der vorläufige Bewilligungsakt steht unter 
dem Vorbehalt der endgültigen Bescheidung (11.3.3). 
Der voraussichtliche Bewilligungsbetrag wird aufgrund einer 
Prognose bezüglich des voraussichtlichen Anteils des jeweili-
gen Betreibers an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
gemäß Ziff. 6 für das Bewilligungsjahr bestimmt. 
a) Voraussichtliche Erträge im Ausbildungsverkehr 
Die voraussichtlichen Erträge des Betreibers im Ausbildungs-
verkehr (vgl. Ziff. 6.3 bis 6.5) sind vom Betreiber vorab zu 
kalkulieren und mit dem Antrag anhand von Vergangenheits-
werten, soweit vorhanden, plausibel dazulegen. Hierbei sind, 
soweit vorhanden, Einnahmenprognosen der jeweiligen Ver-
kehrsverbünde und gemeinschaften zu berücksichtigen und 
mit Antragstellung vorzulegen.
b) Voraussichtliche Wagenkm
Die hierfür maßgeblichen, vom jeweiligen Betreiber im Bewil-
ligungsjahr voraussichtlich zu erbringenden Wagenkm – lan-
desweit in Nordrhein-Westfalen sowie auf die zuständigen Be-
hörden (Aufgabenträger) in Nordrhein-Westfalen verteilt (vgl. 
Ziff. 6.4) – sind aus den dem Betreiber für das Bewilligungsjahr 
erteilten personenbeförderungsrechtlichen Genehmigungen 
bzw. Erlaubnissen und geltenden Fahrplänen für die Linien-
verkehre des Betreibers abzuleiten. Maßgeblich sind – vorbe-
haltlich lit. c) – die im Zeitpunkt der Antragstellung geltenden 
Genehmigungen bzw. Erlaubnisse und Fahrpläne.
c) Zu berücksichtigende Angebots- und Ertragsänderungen
Soweit der Betreiber während des Bewilligungsjahres Verkeh-
re aufnehmen, erweitern, reduzieren oder einstellen wird (An-
gebotsänderungen), ist dies bei der Ermittlung der Wagenkm 
sowie bei der Prognose der Erträge des Betreibers im Aus-
bildungsverkehr zu berücksichtigen, wenn im Zeitpunkt der 
Antragstellung (Ziff. 11.1) die entsprechenden (Änderungs-)
Genehmigungen bzw. Fahrplanzustimmungen bestandskräf-
tig sind bzw. durch Fristablauf enden bzw. (Teil )Entbindungen 
bestandskräftig vorliegen bzw. einstweilige Erlaubnisse erteilt 
wurden. Eine Anpassung der vorläufigen Bewilligung bei ande-
ren unterjährigen Angebots- bzw. Einnahmenveränderungen 
findet nicht statt.
d) Voraussichtlicher Anteil an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 15. Mai 2013	 Nummer 19	 Seite 317

Der voraussichtliche Anteil des Betreibers an den Mitteln nach 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW wird auf dieser Grundlage von der 
zuständigen Behörde nach Ziff. 6.5 ermittelt.
e) Voraussichtlicher Bewilligungsbetrag und Teilzahlungen/Ab-
schläge
Aus den vorstehenden Regelungen ergibt sich der voraussicht-
liche Bewilligungsbetrag. Auf diesen werden nach Maßgabe 
des vorläufigen Bewilligungsaktes Teilzahlungen in Form von 
Abschlägen geleistet. Diese sind gemäß Ziff. 12.1 auf einen 
Bruchteil des voraussichtlichen Bewilligungsbetrags begrenzt. 
f) Vorbehalte und nachträgliche abschließende Entscheidung
Die Festsetzungen und Regelungen des vorläufigen Bewilli-
gungsaktes sind nur vorläufig und stehen unter dem Vorbehalt 
der abschließenden Entscheidung durch den endgültigen Be-
willigungsakt nach Ziff. 11.3.3. Eine Korrektur (Erhöhung oder 
Reduzierung) des Bewilligungsbetrags durch den endgültigen 
Bewilligungsakt sowie eine Rückabwicklung etwaiger Über-
zahlungen durch die mit dem endgültigen Bewilligungsakt 
vorzunehmenden Schlussrechnung bleibt ausdrücklich vorbe-
halten. Es wird darauf hingewiesen, dass sich nicht nur z.B. 
aus der Einnahmenaufteilung (vgl. Ziff. 6.3.5 und Ziff. 11.3.3), 
sondern unter anderem auch bei unterjährigen Angebotsände-
rungen und z.B. auch durch Hinzukommen oder Ausscheiden 
von weiteren Betreibern während des Bewilligungsjahres Ver-
änderungen ergeben können. 
11.3.3	Endgültiger Bewilligungsakt/Schlussabrechnung
Mit dem endgültigen Bewilligungsakt wird die Höhe des Be-
willigungsbetrags als Ausgleich (Ziff. 5) endgültig festgesetzt. 
Ferner werden unter Berücksichtigung der Teilzahlungen/Ab-
schläge ggf. noch zu leistende Nachzahlung bzw. die Rückab-
wicklung von Überzahlungen geregelt (Schlussabrechnung).
a) Zeitlicher Ablauf
Der endgültiger Bewilligungsakt erfolgt, nachdem die erforder-
lichen Daten
-	 zur Ermittlung des Anteils an den Mitteln nach § 11a 

ÖPNVG NRW (vgl. Ziff. 6) und
-	 zur Durchführung der Überkompensationskontrolle 

nach VO (EG) Nr. 1370/2007 (vgl. Ziff. 8) sowie
-	 zu den im Rahmen der Überkompensationskontrolle 

gegebenenfalls zu berücksichtigenden Boni und Mali 
(vgl. Ziff. 9)

endgültig vorliegen, spätestens aber zum 15.05. des zweiten 
dem Bewilligungsjahr folgenden Jahres. 
b) Vorgehensweise/Datengrundlage
Die zuständige Behörde ermittelt den endgültigen Anteil des 
jeweiligen Betreibers an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG 
NRW nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift und setzt 
diesen Betrag als Ausgleich endgültig fest. 
Hierbei legt sie die gemäß lit. c) vom Betreiber zu erbringenden 
Nachweise bzw. die gemäß lit. c) von ihr festgelegten Werte 
zugrunde. Soweit hiernach keine endgültigen Daten vorliegen, 
wird der endgültige Betrag auf der Basis der vorläufigen Daten 
ermittelt. Soweit keine vorläufigen Daten vorliegen oder diese 
mit erheblichen Unsicherheiten belastet sind, kann die zustän-
dige Behörde eine eigene Schätzung der betreffenden Werte 
vornehmen und auf dieser Basis den Betrag endgültig festle-
gen. Eine nachträgliche Korrektur dieses Betrags auf der Basis 
später verfügbarer Daten, insbesondere wegen nachträglicher 
Ergebnisse der Einnahmenaufteilung, findet nicht statt. 
Die zuständige Behörde ermittelt den endgültigen Bewilli-
gungsbetrag wie folgt: Zunächst errechnet sie auf Basis der 
vorgenannten Datengrundlage für alle Betreiber den jeweiligen 
rechnerischen Anteil an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPN-
VG NRW gemäß Ziff. 6.5. Sodann führt sie für alle Betreiber 
bzw. Verkehre, für die das nach Ziff. 7.2 erforderlich ist, ge-

mäß Ziff. 8 die Überkompensationskontrolle unter Beachtung 
der Parameter nach Ziff. 7 sowie unter Berücksichtigung des 
Anreizes nach Ziff. 9 durch. Wenn die Überkompensations-
kontrolle gemäß Ziff. 7.2 auf der Grundlage eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags erfolgt, legt die zuständige Behörde 
das Ergebnis dieser Prüfung zugrunde (vgl. lit. c). Soweit hier-
nach bei einem Betreiber der rechnerische Anteil nach Ziff. 
6.5 die Grenze der Überkompensation (Ziff. 8.2) überschreitet, 
wird der Ausgleich für diesen Betreiber auf den der Grenze der 
Überkompensation entsprechenden Betrag festgesetzt (Ziff. 
8.3). Die verbleibende Differenz wird sodann gemäß Ziff. 6.6 
auf die übrigen Betreiber – jeweils bis zur Grenze der Über-
kompensation – verteilt. 
c) Mitwirkungspflicht des Betreibers
Der endgültige Bewilligungsakt erfordert keine erneute Antrag-
stellung seitens des Betreibers. 
Der Betreiber hat bis zum 15.03.des zweiten dem Bewilli-
gungsjahr folgenden Jahres der zuständigen Behörde die er-
forderlichen Nachweise für die Ermittlung des Betrags nach 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW gemäß Ziff. 6 und für die Durch-
führung der Überkompensationskontrolle nach Ziffern 8 und 
9 zu übergeben; im Fall von Ziff. 7.2 hat er das Ergebnis der 
jährlichen Überkompensationskontrolle aufgrund des öffent-
lichen Dienstleistungsauftrags mitzuteilen. Die erforderlichen 
Daten sind hierbei mit Stichtag zum 01.03. des zweiten dem 
Bewilligungsjahr folgenden Jahres anzugeben. Hierzu hat der 
Betreiber insbesondere ein von der zuständigen Behörde vor-
gegebenes Formular („Nachweise für die endgültige Bewilli-
gung“) vollständig auszufüllen.
Die zuständige Behörde kann weitere Unterlagen anfordern 
und die Angaben überprüfen. Soweit der Betreiber seinen 
diesbezüglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, wird die 
zuständige Behörde die entsprechenden Daten aufgrund ei-
gener Bewertungen festlegen und den Ausgleich auf dieser 
Grundlage festsetzen. Alternativ kann die Behörde den Aus-
gleich ganz oder teilweise versagen (Ziff. 11.3.4).
d) Schlussabrechnung
Ausgehend von dem endgültig festgesetzten Bewilligungsbe-
trag stellt die zuständige Behörde unter Berücksichtigung der 
dem Betreiber gewährten und zugeflossenen Teilzahlungen/
Abschläge fest, inwieweit eine Unter- oder Überzahlung er-
folgt ist (Schlussabrechnung). Im endgültigen Bewilligungsakt 
wird dementsprechend eine ggf. erforderliche Nachzahlung 
gewährt oder die Rückabwicklung einer ggf. erfolgten Über-
zahlung geregelt (vgl. Ziff. 12.2).
11.3.4	 Versagung des Ausgleichs
Wenn nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift der bean-
tragte Ausgleich versagt wird, etwa im Fall der Verfristung (Ziff. 
11.1) oder der Verletzung von Mitwirkungspflichten (z.B. Ziff. 
11.3.3) oder weil die Voraussetzungen für eine Ausgleichs-
gewährung nicht vorliegen, ergeht ein Versagungsbescheid.. 
Soweit bereits (Über )Zahlungen aufgrund eines vorläufigen 
Bewilligungsaktes erfolgt sind, werden diese rückabgewickelt 
(vgl. Ziff. 12.2). Dasselbe gilt im Fall der Nichterfüllung von im 
Bewilligungsakt geregelten Bedingungen sowie im Fall der 
Aufhebung (Rücknahme oder Widerruf) des Bewilligungsak-
tes. 

11.4	 Darlegungs- und Nachweispflicht des Betreibers
Der Betreiber trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für 
sämtliche in dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Voraus-
setzungen und Anforderungen an die Gewährung des Aus-
gleichs. Er ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung die-
ser allgemeinen Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig 
und wahrheitsgemäß zu machen. Er erfüllt diese Verpflichtun-
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gen insbesondere bei Antragstellung (Ziff. 11.1) und durch sei-
ne Mitwirkungspflichten gemäß Ziff. 11.3.3. lit. c). Weiterge-
hende Nachweispflichten können sich aus Ziff. 11.6 ergeben.

11.5	 Anforderung weiterer Unterlagen und Prüfungs-
recht der zuständigen Behörde 

Die zuständige Behörde kann die vom Betreiber nach dieser 
allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, 
Kalkulationen, Testate und Ähnliches. selbst oder durch einen 
von ihr bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten bzw. 
zu verpflichtenden Dritten prüfen lassen. Der Betreiber ist ver-
pflichtet, auf Verlangen der zuständigen Behörde oder dem 
von ihr beauftragten Dritten Einblick in die hierfür notwendigen 
Unterlagen zu gewähren.
Gemäß § 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW unterliegt die Verwendung 
der Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW durch die zuständigen Be-
hörden der Prüfung durch den Landesrechnungshof. Der Lan-
desrechnungshof kann die Verwendung der an die Betreiber 
weitergeleiteten Mittel unmittelbar bei den Betreibern prüfen. 
Der Betreiber ist verpflichtet, diese Prüfung zu unterstützen 
und dem Landesrechnungshof den hierfür erforderlichen Ein-
blick in die Unterlagen zu gewähren.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Verpflichtungen des 
§ 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW auch für die Zeit nach Erlass des 
endgültigen Bewilligungsakts und im Fall eines Außerkrafttre-
tens dieser allgemeinen Vorschrift fortgelten.

11.6	 Veröffentlichung nach Art. 7 Abs. 1 VO (EG)  
Nr. 1370/2007

Es wird darauf hingewiesen, dass die zuständige Behörde 
über die aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift bewilligten 
Ausgleichszahlungen berichtspflichtig nach Art. 7 Abs. 1 VO 
(EG) Nr. 1370/2007 ist. Betreiber, denen ein Ausgleich auf-
grund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können sich 
insoweit nicht auf eine Vertraulichkeit bzw. Geheimhaltung der 
von ihnen gemachten Angaben berufen. Es liegt im Ermessen 
der zuständigen Behörde, den Bericht im Rahmen der Vorga-
ben des Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 zu gestalten und 
zu entscheiden, welche Informationen in welchem Detaillie-
rungsgrad hierzu veröffentlicht werden. Sofern dies für die Ge-
währleistung der Berichtspflicht nach Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 
1370/2007 erforderlich ist, kann die zuständige Behörde Da-
ten, die im Zusammenhang mit dieser allgemeinen Vorschrift 
stehen, auch nachträglich von den Betreibern einfordern. 

12	 Abwicklung der Zahlungen

12.1	 Abschläge/Teilzahlungen 
Durch den vorläufigen Bewilligungsakt (Ziff. 11.3.2) werden 
Abschläge/Teilzahlungen wie folgt gewährt und durchgeführt:
-	 Zum 15.05. des Bewilligungsjahres 70 % auf den vo-

raussichtlichen Bewilligungsbetrag, sofern der Bewil-
ligungsakt bestandskräftig ist. Die Abschläge/Teilzah-
lungen im Sinne des vorstehenden Satzes, die sich auf 
das Bewilligungsjahr 2011 beziehen, werden abwei-
chend, soweit der Betreiber einen Rechtsmittelverzicht 
erklärt hat, innerhalb von zwei Wochen nach Rechts-
mittelverzicht geleistet, andernfalls erfolgt die Auszah-
lung nach Bestandskraft des vorläufigen Bewilligungs-
akts.

-	 Zum 15.10. des Bewilligungsjahres 20 % auf den vo-
raussichtlichen Bewilligungsbetrag, sofern der Bewil-
ligungsakt bestandskräftig ist. Die Abschläge/Teilzah-
lungen im Sinne des vorstehenden Satzes, die sich auf 
das Bewilligungsjahr 2011 beziehen, werden nicht vor 

dem 15.10.2011 und erst nach Bestandskraft des vor-
läufigen Bewilligungsaktes (erreicht durch Rechtsmit-
telverzicht oder Fristablauf) geleistet.

- Die Zahlung der übrigen 10 % wird im Rahmen der 
Schlussabrechnung geregelt (Ziff. 12.2).

Die Zahlung erfolgt mittels Überweisung auf ein vom Betreiber 
mit Antragstellung anzugebendes Konto.

12.2 Schlusszahlung bzw. Rückabwicklung
Binnen zwei Wochen nach Bestandskraft des endgültigen Be-
willigungsaktes (Ziff. 11.3.3) erfolgt die Schlusszahlung, soweit 
dem Betreiber nach der Schlussabrechnung noch Mittel zu-
stehen. 
Soweit der Betreiber nach der Schlussabrechnung eine Über-
zahlung erhalten hat, kann diese mit (Abschlags-)Zahlungen 
aufgrund einer etwaigen weiteren (vorläufigen) Bewilligung 
von Mitteln verrechnet werden. Andernfalls hat der Betreiber 
die Mittel binnen einer im endgültigen Bewilligungsakt zu be-
stimmenden Frist an die zuständige Behörde mittels Über-
weisung auf das von der Behörde anzugebende Bankkonto 
zurückzuzahlen; Überzahlungen sind ab Ablauf dieser Frist bis 
zur Rückerstattung der Überzahlung mit einem Zinssatz von 5 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen.
Eine Verzinsung im Fall der Unterzahlung findet nicht statt.

13 Inkrafttreten

13.1 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 GO NRW mit dem 
Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

13.2 Anwendung der Ausgleichsregelungen für das ge-
samte Kalenderjahr 2011

Die Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale nach 
Maßgabe dieser Satzung erfolgt ungeachtet des Zeitpunkts 
des Inkrafttretens (Ziff. 13.1) gemäß § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
bezogen auf das gesamte Kalenderjahr 2011.

Anlage 1 zu Ziffer 3.3 der allgemeinen Vorschrift
Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs (Ziff. 3.2 der allge-
meinen Vorschrift) müssen gemäß § 11a Abs. 2 Satz 3 ÖPNVG 
NRW ab dem 01.08.2012 gegenüber dem Referenztarif (Ziff. 
3.3 der allgemeinen Vorschrift) um mehr als 20,00 % ermäßigt 
sein. Bei dem Vergleich von Zeitfahrausweisen des Ausbil-
dungsverkehrs mit dem Referenztarif werden ggf. vorhandene 
unterschiedliche Nutzbarkeiten folgendermaßen bewertet:

Einschränkung der Nutzbarkeit Bewertung (Abzug von 
der nominalen Ermäßi-
gung/Zuschlag auf die 
nominale Ermäßigung, 
die der Zeitfahrausweis 
des Ausbildungsverkehrs 
gegenüber dem Refe-
renztarif aufweist; in Pro-
zentpunkten)*

Fehlende Übertragbarkeit - 1

Fehlende Mitnahmemöglichkeit - 1



Amtsblatt der Stadt Köln Ausgegeben am 15. Mai 2013 Nummer 19 Seite 319

Keine Gültigkeit nach 18 Uhr, - 2
Samstag nach 14 Uhr; keine 
Gültigkeit an Sonn-/Feiertagen 
und an schulfreien Tagen; ein-
geschränkte räumliche Nutz-
barkeit

Berechtigung zu Fahrten im er- + 2
weiterten VRS-Netz (Montag bis 
Freitag 19:00 bis 03:00 Uhr so-
wie Samstag, Sonntag und an 
Feiertagen) 

Summe** max. – 2/+ 2

* Soweit nur eine partielle Einschränkung der Nutzbarkeit ge-
geben ist, wird ein
 entsprechend geringerer Abzug vorgenommen;
** Die Summe der Abzüge beträgt entsprechend den Hinwei-
sen zur Erstellung der allgemeinen Vorschrift nach § 11a Absatz 
2 Satz 6 ÖPNVG NRW (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen und Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen) vom 11.05.2011 maximal -2 Prozent-
punkte. Äquivalent wird dies auch auf Zuschläge übertragen.

Anlage 2 zu Ziff. 7.5 der allgemeinen Vorschrift
Kalkulationsblatt für das jeweilige Bewilligungsjahr

Hinweise:
Bei der Erstellung der Vorabkalkulation sind die Vorgaben aus 
Ziff. 7.5 und 7.6 der allgemeinen Vorschrift zu beachten. 
Im Kalkulationsblatt sind die Parameter (Betrag je Kostenpa-
rameter) und die Mengen (Umfang bezogen auf den jeweiligen 
Kostenparameter) anzugeben. 
Der Betreiber legt diese Kalkulation mit dem Antrag nach Ziffer 
11.1 der allgemeinen Vorschrift vor. 

Kostenparameter Höhe Menge Betrag für das
jeweilige Jahr

Zeitabhängige Kos-
ten ………… ………… …………

€/Fahrplanstunde Fahrplanstunden €/Jahr
Kilometerabhängige
Kosten ………… ………… …………

€/Nutzwagenkm Nutzwagenkm €/Jahr
Fahrzeugabhängige
Kosten ………… ………… …………

€/Fahrzeug Fahrzeuge in der €/Jahr
Fahrplanspitze

Nicht variable
Kosten …………

€/Jahr
…………
€/Jahr

Zuschlag für
Wagnis und Ge- 3,09% Zuschlag ………… …………
winn zu den Kosten € Gesamtkosten €/Jahr
Summe

…………
€/Jahr

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

 a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

 b)   die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

 c)  der Bür germeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

 oder 

 d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den  Mangel ergibt.“

Köln, den 03.05.2013  Der Oberbürgermeister
    gez. Roters

259 Veränderungssperre für einen Teilbereich der Ortsla-
ge in Köln-Altstadt/Süd  
– Arbeitstitel: Südlich Georgsplatz in Köln-Altstadt/Süd –

Da die Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teilbe-
reich der Ortslage in Köln-Altstadt/Süd mit dem Arbeitstitel – 
Südlich Georgsplatz in Köln-Altstadt/Süd – im Amtsblatt Num-
mer 10 vom 15. Februar 2012 nicht wirksam bekannt gemacht 
worden ist, wird sie erneut bekannt gemacht.

SATZUNG

über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich der Orts-
lage in Köln-Altstadt/Süd 

– Arbeitstitel: Südlich Georgsplatz in Köln-Altstadt/Süd –

vom 6. Januar 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 20. Dezember 
2011 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) – in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) 
– in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – diese 
Satzung beschlossen:

 § 1

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 08.07.2010 einen 
Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes für 
das Gebiet in Gemarkung 054958, Flur 4, zwischen Georgs-
platz, der nördlichen und östlichen Grenze des Flurstücks 
754/36, der östlichen Grenze der Flurstücke 526/35 und 826, 
der Weberstraße, der westlichen Grenze des Flurstücks 760, 
der nördlichen Grenzen der Flurstücke 757 und 758, der östli-
chen Grenze der Flurstücke 504 und 748, der nördlichen Gren-
ze des Flurstücks 748 und der Severinstraße in Köln-Altstadt/
Süd sowie am 31.03.2011 einen Beschluss über die Erweite-
rung des Geltungsbereiches um die Grundstücke im Bereich 
Ecke Severin straße/Löwengasse (Flurstücke 748, 750/43, 
749, 43/1, 500, 844, 502, 504, 756, 757, 758) gefasst.

VRS-Netz (Montag bis Freitag 19:00 bis
03:00 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an
Feiertagen)
Summe** max. - 2 / + 2
* Soweit nur eine partielle Einschränkung der Nutzbarkeit gegeben ist, wird ein

entsprechend geringerer Abzug vorgenommen;
** Die Summe der Abzüge beträgt entsprechend den Hinweisen zur Erstellung der allge-

meinen Vorschrift nach § 11a Absatz 2 Satz 6 ÖPNVG NRW (Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen und Ministerium für Wirt-
schaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen) vom
11.05.2011 maximal -2 Prozentpunkte. Äquivalent wird dies auch auf Zuschläge über-
tragen.

Anlage 2 zu Ziff. 7.5 der allgemeinen Vorschrift
Kalkulationsblatt für das jeweilige Bewilligungsjahr

Hinweise:
Bei der Erstellung der Vorabkalkulation sind die Vorgaben aus Ziff. 7.5 und 7.6 der allgemei-
nen Vorschrift zu beachten.
Im Kalkulationsblatt sind die Parameter (Betrag je Kostenparameter) und die Mengen (Um-
fang bezogen auf den jeweiligen Kostenparameter) anzugeben.
Der Betreiber legt diese Kalkulation mit dem Antrag nach Ziffer 11.1 der allgemeinen Vor-
schrift vor.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen hingewiesen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
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Zur Sicherung der Planung wird für den künftigen Planbereich 
eine Veränderungssperre angeordnet.

§ 2
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt 
sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil 
der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3
Rechtswirkung der Veränderungssperre

In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich 
dürfen

a)	 Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.

Hierzu zählen insbesondere Vorhaben, die die Errichtung, Än-
derung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Geneh-
migung oder Zustimmung bedürfen oder die der Bauauf-
sichtsbehörde angezeigt werden müssen.

b)	 erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderun-
gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 4
Ausnahmen

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden. 

Die Entscheidung über Ausnahmen trifft der Oberbürgermeis-
ter (Bauaufsichtsamt).

§ 5
Inkrafttreten 

Die Veränderungssperre tritt mit dem Tag ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bau-
leitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens 
jedoch gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von 
zwei Jahren, gerechnet ab dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
	 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-

langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über 

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den 
Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach 
§§ 215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 
bis 3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:
„(1) Unbeachtlich werden
	 1.	� eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

	 2.	� eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

	 3.	� nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

	 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.“

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
	 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

	 1.	� entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten 
Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hät-
ten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten 
nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind 
und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Er-
gebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

	 2.	� die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 
2 Nummer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 
Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden 
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung 
der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder 
sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berück-
sichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach § 3 
Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit 
§ 13 Absatz 2 Satz 2 und § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Absatz 3 
Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umwelt-
prüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei 
Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13 ( 
auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1) die 
Voraussetzungen für die Durchführung der Beteili-
gung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind;

	 3.	� Die Vorschriften über die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Ent-
würfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 
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Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Ab-
satz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:
	 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 

unbeachtlich, wenn
	 1.	� die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstän-

digen Bebauungsplanes ( § 8 Absatz 2 Satz 2) oder 
an die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Grün-
de für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungs-
planes nicht richtig beurteilt worden sind;

	 2.	� § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan 
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

	 3.	� der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungs-
plan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit 
sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes herausstellt;

	 4.	� im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen 
worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist.“

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
	 (3) ...........
	 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 

1 Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 6. Januar 2012		  Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

260 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Offenlage eines Bebauungsplan-Entwurfs im be-
schleunigten Verfahren 
Arbeitstitel: Brandenburger Straße Teilbereich B in Köln-
Altstadt/Nord

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 25. 
April 2013 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch in 
Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13 a Bau-
gesetzbuch des Bebauungsplan-Entwurfs Nummer 67458/08 
mit gestalterischen Festsetzungen für das Gebiet 
Johannisstraße 43 bis 47 und Breslauerplatz 2 (Flurstücke 
575, 576, 460, 461, 462, 463) in Köln-Altstadt/Nord.
Arbeitstitel: Brandenburger Straße Teilbereich B in Köln-Alt-
stadt/Nord
Ziel der Planung ist es, eine geordnete Entwicklung des Gebie-
tes zu gewährleisten.
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs 
67458/08 mit Begründung erfolgt in der Zeit vom 23. Mai bis 7. 
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Juni 2013 einschließlich beim Stadtplanungsamt (Stadthaus),
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,
Dienstag von 8 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

in Zimmer 09.C 23.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abge-
geben werden, über die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein
Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig,
wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung
(§ 3 Absatz 2 Baugesetzbuch) nicht oder verspätet geltend ge-
macht hat, aber hätte geltend machen können.

Köln, den 2. Mai 2013
Der Oberbürgermeister, in Vertretung
gez. Franz-Josef Höing, Beigeordneter

 

 

 
 

  

261 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Offenlage eines Bebauungsplan-Entwurfs im  
beschleunigten Verfahren 
Arbeitstitel: „Raderberger Straße 154–160“ in  
Köln-Raderberg

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 25. 
April 2013 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch in 
Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13 a Bau-
gesetzbuch des Bebauungsplan-Entwurfs Nummer 67417/02 
mit gestalterischen Festsetzungen für das Grundstück Rader-
berger Straße 154–160 in Köln-Raderberg.
Arbeitstitel: „Raderberger Straße 154–160“ in Köln-Raderberg
Ziel der Planung ist es, ein allgemeines Wohngebiet (WA) aus-
zuweisen.

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs
67417/02 mit Begründung erfolgt in der Zeit vom 23. Mai bis 
24. Juni 2013 einschließlich beim Stadtplanungsamt (Stadt-
haus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,
Dienstag von 8 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

in Zimmer 09.B 21.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abge-
geben werden, über die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein 
Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, 
wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung  

 

(§ 3 Absatz 2 Baugesetzbuch) nicht oder verspätet geltend ge-
macht hat, aber hätte geltend machen können.

Köln, den 2. Mai 2013
Der Oberbürgermeister, in Vertretung
gez. Franz-Josef Höing, Beigeordneter

262 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Wirksamwerden der 189. Änderung des Flächennut-
zungsplans (FNP) nach § 6 Absatz 5 Baugesetzbuch 
(BauGB)  
Arbeitstitel: Schanzenstraße-Nord in Köln-Mülheim

Der Rat hat in seiner Sitzung am 15. November 2012 folgen-
de Änderung des Flächennutzungsplans gemäß § 5 Absatz 5 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) festgestellt:

189. Änderung des Flächennutzungsplans im Stadtbezirk 9, 
Köln-Mülheim
Arbeitstitel: Schanzenstraße-Nord in Köln-Mülheim

Der Änderungsbereich mit einer Fläche von circa 6,4 ha befindet 
sich im Stadtbezirk Mülheim im Nordosten des gleichnamigen 
Stadtteils. Es umfasst Teilflächen des ehemaligen Güterbahn-
hofes Köln-Mülheim. Das Gebiet grenzt im Westen an die Stadt-
bahntrasse der Linie 4, im Nordwesten an die Kleingartenanla-
ge, im Nordosten an die Zubringergleise zum Drahtwerk Köln 
bis in Höhe der Bahnunterführung Schanzenstraße, im Südos-
ten an die nördliche und westliche Grenze des vorhandenen 
Industrie- und Gewerbegebietes (Schanzen-Viertel), im Süden 
verläuft die Grenze in Verlängerung der Von-Sparr-Straße. 

Mit Antrag vom 3. Januar 2013 wurde der Bezirksregierung 
Köln die 189. Flächennutzungsplan-Änderung zur Genehmi-
gung nach § 6 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Bauge-
setzbuch vorgelegt. 
Die Bezirksregierung Köln erteilte mit Schreiben vom 25. März 
2013 die Genehmigung für diese Änderung.

Die 189. Änderung einschließlich der Begründung und 
der zusammenfassenden Erklärung liegt mit dem Wirk-
samwerden dieser Bekanntmachung, das heißt, mit 
dem Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Köln, beim Stadtplanungsamt der Stadt Köln, Zimmer 
09.C 09, Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln 

Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 
189. Änderung des FNP wirksam.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
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der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 7. Mai 2013

Der Oberbürgermeister
gez. Roters

263 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Wirksamwerden der 179. Änderung des Flächennut-
zungsplans (FNP) nach § 6 Absatz 5 Baugesetzbuch 
(BauGB)  
Arbeitstitel: Gewerbegebiet Hugo-Junkers-Straße in 
Köln-Nippes

Der Rat hat in seiner Sitzung am 15. November 2012 folgen-
de Änderung des Flächennutzungsplans gemäß § 5 Absatz 5 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414), festgestellt:

179. Änderung des Flächennutzungsplans im Stadtbezirk 5, 
Köln-Nippes
Arbeitstitel: Gewerbegebiet Hugo-Junkers-Straße in Köln-
Nippes

Der Planänderungsbereich liegt entlang der Hugo-Junkers-
Straße und wird durch das ehemalige Bahnbetriebswerk im 
Süden und die noch für Bahnbetriebszwecke benötigten 
Gleisanlagen der Strecke Köln-Neuss im Osten begrenzt. Im 
Norden grenzt die Fläche an das ehemalige Stellwerk. 

Ziel der 179. Änderung des Flächennutzungsplanes ist, brach 
gefallene Bahnflächen zu reaktivieren, den Gewerbestandort 
entlang der Robert-Perthel-Straße zu erweitern und langfristig 
als Standort für Handwerk und produzierendes Gewerbe zu 
sichern.

Die Änderung des Flächennutzungsplans wurde im Paral-
lelverfahren nach § 8 Absatz 3 BauGB zum Bebauungsplan 
64509/02 mit dem Arbeitstitel „Gewerbegebiet Hugo-Junkers-
straße“ in Köln-Longerich durchgeführt.

Mit Antrag vom 3. Januar 2013 wurde der Bezirksregierung 
Köln die 179. Flächennutzungsplan-Änderung zur Genehmi-
gung nach § 6 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Bau-
gesetzbuch vorgelegt. Die Bezirksregierung Köln erteilte mit 
Schreiben vom 18. März 2013 die Genehmigung für diese Än-
derung. Eine Teilfläche des Flurstücks 772, Flur 7, Gemarkung 
Longerich unterliegt der eisenbahnrechtlichen Fachplanung 
und ist daher von der Genehmigung ausgenommen. Die ge-
naue Lage der Fläche im südlichen Änderungsbereich ist dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan 64509/02 „Gewerbegebiet 
Hugo-Junkers-Straße“ in Köln-Longerich zu entnehmen.

Die 179. Änderung einschließlich der Begründung und 
der zusammenfassenden Erklärung liegt mit dem Wirk-
samwerden dieser Bekanntmachung, das heißt, mit 
dem Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Köln, beim Stadtplanungsamt der Stadt Köln, Zimmer 
09.C 09, Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln 

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 
179. Änderung des FNP wirksam.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
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zungsplans und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 7. Mai 2013

Der Oberbürgermeister
gez. Roters

264 Bekanntmachung 
Ortsübliche Bekanntgabe gemäß §3a Satz 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzel-
falls nach § 3c UVPG

Die Projektgesellschaft Konrad-Adenauer-Ufer Köln GmbH & 
Co. KG, Alfredstraße 236, 45133 Essen, hat die wasserrecht-
liche Erlaubnis gemäß § 8 Wasserhaushaltsgesetz zur Förde-
rung von 220.000 m³ Grundwasser pro Jahr beantragt. 

Im Rahmen des Bauvorhabens „Neue Direktion“, Konrad-
Adenauer-Ufer 3 in 50668 Köln soll zur Kühlung eines Büroge-
bäudes eine jährliche Gesamtwassermenge von 220.000 m³ 
gefördert und erwärmt in den Rhein eingeleitet werden.

Da dieses Vorhaben in den Anwendungsbereich des UVPG 
fällt, wurde eine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c Abs. 1 
durchgeführt.
Im Rahmen der Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das 

beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Das Vorhaben kann aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 UVPG aufgeführten Kriterien 
sowie landesspezifischer Standortgegebenheiten keine erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die nach § 12 
UVPG zu berücksichtigen wären. 

Gemäß § 3a Satz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbst-
ständig anfechtbar. 

Die Screening-Unterlagen können nach Bestimmungen des 
Umweltinformationsgesetzes nach vorheriger Terminabspra-
che bei der Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt, 
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Tel.: 0221/221-20299 einge-
sehen werden.

Köln, den 07.05.2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
gez. Prof. Dr. Ernst Drösemeier
Umwelt- und Verbraucherschutzamt

265 Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kindertages-
stätte Ottostraße 76, Köln – Estricharbeiten – 2013-
0949-2-c 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular 
Für Selbstabholer: Ausgabestelle 
Vergabenummer: 2013-0949-2-c
Verfahrens-/Vertragsart: öffentliche Ausschreibung – VOB

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards sowie bei Bau- und Dienstleistungen auch 
zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen abgeben. Die Ver-
pflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeunterla-
gen. 

Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Öffentlicher Auftrag, 
Ort der Ausführung: Ottostraße 76, 50823 Köln
Kurze Beschreibung des Auftrags:
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Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kindertagesstätte in 
Massivbauweise 
Lieferung und Herstellung von Zementestrich einschließlich 
Dämmarbeiten in den Klassen- Gruppen- und Nebenräumen.
Aufteilung in Lose:
Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: nein
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
Abdichtung Bodenplatte: circa 1.500 m²
Zementestrich auf Dämmung: circa 1.200 m²
Zementestrich als Heizestrich: circa 1.600 m² 
Optionen: nein
Beginn und Ende der Auftragsausführung: 
Beginn: 09/2013 Ende 12/2013 

Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §17 VOB/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: § 16 
VOB/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter Vertreterin 
oder bevollmächtigtem Vertreter.
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit:
-Angabe der Umsätze des Unternehmens in den letzten 3 ab-
geschlossenen Geschäftsjahren
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit:
- Vergleichbare Referenzobjekte mit Kurzbeschreibung und 
Auftragwert der letzten 3 Jahre sowie Angabe des Architekten/
Ansprechpartner und Telefonnummer.
- Zahl der, im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitnehmer, 
der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, gegliedert 
nach Berufsgruppen.
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise:
mit dem Angebot, siehe auch Auflistung der geforderten Nach-
weise bei den Unterlagen.
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja

Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis zu 100%

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, 
Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221/221-25216, Fax: 0221/221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl 
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu überweisen. 
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkas-
se KölnBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 37050198. Als 
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: 9,02 Euro, Bei Versand: 11,42 Euro

Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 29.05.2013
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
06.06.2013, 10.30 Uhr
Zuschlagsfrist: 06.09.2013

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, 
Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221/221-26272.
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieterinnen und Bieter 
oder ihre Bevollmächtigen anwesend sein.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2–10, 50667 Köln 

266 Öffentliche Ausschreibung nach VOL 
Bühnen der Stadt Köln, „Das Depot“ – Anmietung 
einer mobilen Toilettenanlage – 2013-0870-5-t 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2,
50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular 
Für Selbstabholer: Ausgabestelle 
Vergabenummer: 2013-0870-5-t
Verfahrens-/Vertragsart: öffentliche Ausschreibung – VOL

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards sowie bei Bau- und Dienstleistungen auch 
zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen abgeben. Die Ver-
pflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeunterla-
gen. 

Inhalt und Umfang des Auftrags
Ort der Ausführung: Stadtgebiet Köln, Schanzenstraße 6-20, 
Köln Mülheim

Kurze Beschreibung des Auftrags:
Die Bühnen der Stadt Köln benötigen für die Halle „Das De-
pot“ des Schauspiel Köln ein eine mobile Toilettenanlage zur 
Anmietung für 2 Jahre, ab der 27. Kalenderwoche 2013 mit 
einer Option zur Verlängerung der Anmietung.
Die Lieferung der Anlage an die Bühnen der Stadt Köln, hat 
an das Schauspiel „Das Depot“ Schanzenstraße 6–20, 51063 
Köln zu erfolgen.
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Varianten/Nebenangebote sind zulässig: ja
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
Aufstellung in Halle- Foyer
2 Herren WC Container mit je 4 WC, 4 Urinale, 3 Waschbecken
3 Damen WC Container mit je 5 WC, 3 Waschbecken
1 Handycapcontainer mit 1 WC, 1 Waschbecken, Wickeltisch, 
Armstützen
Aufstellung auf Freifläche aussen
1 Damen/Herren WC Container mit 4 WC Damen + 2 Wasch-
becken, 1 WC Herren, 3 Urinale + 2 Waschbecken 
Optionen: nein
Beginn und Ende der Auftragsausführung: 
Beginn: 27. Kalenderwoche 2013 Ende 27. Kalenderwoche 
2015 

Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: § 17 
VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter Vertreterin 
oder bevollmächtigtem Vertreter.
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit:
Jahresumsatz der letzten drei Jahre.
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: nein
Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis zu 100 %

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-
Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221/221-26886, Fax: 0221/221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl 
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu überweisen. 
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkasse 
KölnBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 370 501 98. Als 
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: 0 Euro, Bei Versand: 0 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 28.05.2013
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
04.06.2013, 14 Uhr
Zuschlagsfrist: 04.09.2013

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-,
Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-

Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221/221-26272.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2–10, 50667 Köln 
Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgän-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach „Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“

267 Öffentliche Ausschreibung nach VOL 
Offenes Verfahren 
Versand der Wahlbenachrichtigungskarten sowie der 
Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl am 22. 
September 2013 – Post- Kurierdienste – 2013-0705-
3-q 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2,
50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular 
Für Selbstabholer: Ausgabestelle: Zimmer 10 A 04 
Vergabenummer: 2013-0705-3-q
Verfahrens-/Vertragsart: Offenes Verfahren – VOL

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards sowie bei Bau- und Dienstleistungen auch 
zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen abgeben. Die Ver-
pflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeunterla-
gen. 

Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Öffentlicher Auftrag
Ort der Ausführung: Stadtgebiet Köln sowie bundesweit

Kurze Beschreibung des Auftrags:
Im Rahmen der Bundestagswahl am 22. September 2013 sind 
etwa 730.000 Wahlbenachrichtigungen sowie etwa 180.000 
Briefwahlunterlagen zu versenden. Der Hauptauslieferungsort 
ist das Kölner Stadtgebiet (Leitregionen 50 und 51), sowie ver-
einzelt das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (nur beim 
Versand der Briefwahlunterlagen; die Wahlbenachrichtigungen 
werden NUR im Kölner Stadtgebiet versandt).
Die Wahlbenachrichtigungen werden im Format C6/C5 (229 x 
114 mm) versandt und wiegen unter 20 g, die Briefwahlunter-
lagen werden im Format C6/C5 (235 x 125 mm) versandt und 
wiegen etwa 30 g.
Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten und Alternativeangebote sind zulässig: Ja 
Im Rahmen der Angebotserstellung sind Varianten/Alterna-
tivangebote möglich, die sich ausschließlich auf Rabattie-
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rungsmodelle stützen, die durch Fremd- beziehungsweise 
Eigenleistungen der Auftraggeberin ermöglicht werden. Alle 
anderen Punkte des Hauptangebotes müssen entsprechend 
der Vorgaben erfüllt werden.
Beginn: 22.08.2013 Ende 19.09.2013
Aufteilung in Lose:
Die Angebote sollten wie folgt eingereicht werden: nur für eine 
beliebige Anzahl an Losen 
Losbeschreibung:
Los 1: Versand der Wahlbenachrichtigungen Im Rahmen der 
Bundestagswahl am 22. September 2013 sind etwa 730.000 
Wahlbenachrichtigungen zu versenden. Der Lieferungsort ist 
das Kölner Stadtgebiet (Leitregionen 50 und 51) Die Wahlbe-
nachrichtigungen werden im Format C6/C5 (229 x 114 mm) 
versandt und wiegen unter 20 g. Menge oder Umfang: 730.000 
Wahlbenachrichtigungen Los 2 Versand der Briefwahlunterla-
gen Im Rahmen der Bundestagswahl am 22. September 2013 
sind etwa 180.000 Briefwahlunterlagen zu versenden. Der 
Hauptauslieferungsort ist das Kölner Stadtgebiet (Leitregionen 
50 und 51), sowie vereinzelt das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Briefwahlunterlagen werden im Format C6/
C5 (235 x 125 mm) versandt und wiegen etwa 30 g Menge 
oder Umfang: 180.000 Briefwahlunterlagen 
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: ja
Mindestkriterien für die Nebenangebote: siehe Vergabeunter-
lagen
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
Das Gesamtaufkommen der Wahlbenachrichtigungen wird bei 
etwa 730.000 Stück liegen. Das Gesamtaufkommen bei den 
Briefwahlunterlagen wird bei etwa 180.000 Stück liegen
Optionen: nein

Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter 
Vertreterin oder bevollmächtigtem Vertreter.
Geforderte Nachweise zur persönlichen Lage:
Bieter sowie deren Nachunternehmer in der Zustellung und 
Verleiher von Arbeitskräften, soweit diese bei Angebotsabga-
be bekannt sind, haben mit dem Angebot die gemäß Gesetz 
über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie 
fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tarift-
reue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG – NRW) 
vom 10.01.2012 (Gesetz- und Verordnungsblatt Ausgabe 2012 
Nr. 2 vom 26.01.2012 Seite 15 bis 26) erforderliche Verpflich-
tungserklärung abzugeben (Gewährung von Tarif- beziehungs-
weise Mindestlohn, Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen); 
ein Vordruck ist den Vergabeunterlagen beigefügt.
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit:
• Erklärung zum Gesamtumsatz des Unternehmens der letzten 
drei Jahre sowie ein aktueller Nachweis über die ordnungsge-
mäße Abführung der gesetzlich vorgeschriebenen Steuern, ist 
beides mit Angebotseinreichung im Kopie vorzulegen.
• Kopie einer Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen 
zur gesetzlichen Sozialversicherung (nicht älter als drei Mona-
te zum Ablauf der Angebotsfrist), beziehungsweise bei einem 
(eu)-ausländischen Bieter nach den entsprechenden Vorschrif-
ten des Herkunftslandes.
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit:
• Beschreibung der Infrastruktur im Verteilgebiet (zum Bei-

spiel Anzahl und Standorte von Verteilzentren, Beschreibung 
der Zustellorganisation der Sendungen, Darstellung von Zwi-
schenlagermöglichkeiten während der Zustellung et cetera)
• Beschreibung der technischen Ausrüstung, Menge des zur 
Verfügung stehenden Personals und der Maßnahmen des Un-
ternehmens zur Gewährleistung der Qualität (Personaleinsatz-
konzept bezüglich der Abwicklung des zu vergebenden Auf-
trags), insbesondere der Produktionsprozesse und der Reak-
tionszeiten bei auftretenden Störungen sowie der Einhaltung 
der vorgegebenen Brieflaufzeiten.
• Fachlicher Nachweis über den Umgang mit Versendungs-
spitzen (beispielsweise ein Vorankündigungssystem, Notfall-
plan, Prioritätsvorgaben, et cetera).
• Darstellung eines Verteilkonzeptes an sechs Tagen der Wo-
che (von Montags–Samstags)
• Erklärung, dass an Samstagen eine Zustellung gewährleistet 
werden kann.
• Referenzliste mit telefonisch erreichbarem Ansprechpartner 
über in den letzten 3 Jahren durchgeführte, zeitlich (95 % der 
Auftragsmenge innerhalb von 4 Werktagen) und umfänglich 
(circa 910.000 Sendungen), vergleichbare Postdienstleistun-
gen mit Angaben zur Auslieferungsmenge und zum Zeitraum 
der Durchführung des Auftrags.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: (falls zutreffend)
• Qualitätsmanagement
Nachweis nach DIN ISO 9001:2008 oder gleichwertige Zerti-
fizierung.
• Laufzeitmessung
Nachweis nach EN 13850
• Zustellquote E+1 von 94 %
Nachweis über die Anzahl von mindestens 200 im Zustell-
gebiet der Leitregion 50/51 geschulteM Zustellpersonal, das 
vorrangig zur Erfüllung der ausgeschriebenen Leistung von 
der Auftragnehmerin eingesetzt wird. Dieses Zustellpersonal 
muss im Umgang mit dem Zeitfaktor der Zustellung (95 % der 
Auftragsmenge innerhalb von 4 Werktagen) und der Menge 
der Sendungen (circa 910.000 Sendungen) beziehungsweise 
vergleichbaren Versendungsaufträgen bereits Erfahrungen ge-
macht habe
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Be-
rufsstand vorbehalten:
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: nein

Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung):
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nach-
stehenden Kriterien
1. Preis: 50 %
2. Qualitätskonzept: 20 %
3. Reaktions- und Beseitigungszeiten bei fehlerhaften An-
schriften beziehungsweise Rückläufern: 15 %
4. Einhaltung der Lieferungs- und Ausführungsfristen: 15 %

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, 
Zimmer-Nummer: 10 A 04, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221/221-26884, Fax: 0221/221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl 
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu überweisen. 
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Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkas-
se KölnBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 37050198. Als 
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: kostenfrei Euro, Bei Versand: kostenfrei Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 25.06.2013
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
02.07.2013 – 14.00 Uhr
Zuschlagsfrist: 02.10.2013
Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 021, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221/221-26272.
Nachprüfungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung 
Köln, Zeughausstraße 2–10, 50667 Köln 
Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fris-
ten von Rechtsbehelfen:
siehe § 107 Absatz 3 Nummern 1 bis 4 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) 
unverzüglich gegenüber der Stadt Köln nach Erkennen des 
Verstoßes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren 
spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stößen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung 
spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stößen gegen Vergabevorschriften in den Vergabeunterlagen 
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt 
Köln, der Rüge nicht abhelfen zu wollen 
siehe § 101b Absatz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB)
30 Kalendertage ab Kenntnis des Rechtsverstoßes, spätes-
tens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss Im Fall der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU 
30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auftragsvergabe 
im Amtsblatt der EU 
Tag der Absendung der vorliegenden Bekanntmachung an 
das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften: 08.05.2013
Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgän-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach „Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“

268 Öffentliche Ausschreibung nach VOF 
Feuerwehrzentrum Köln-Kalk, Gummersbacher 
Straße – Leistungen der Tragwerksplanung – 2013-
0832-5 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular 
Für Selbstabholer: Ausgabestelle 
Vergabenummer: 2013-0832-5
Verfahrens-/Vertragsart: Verhandlungsverfahren – VOF
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards sowie bei Bau- und Dienstleistungen auch 
zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen abgeben. Die Ver-
pflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeunterla-
gen. 

Inhalt und Umfang des Auftrags
Ort der Ausführung:Feuerwehrzentrum Köln-Kalk, Gummers-
bacher Straße, 50679 Köln-Kalk

Kurze Beschreibung des Auftrags:
Auftrag: Leistungen der Tragwerksplanung, nach § 48 und 
§ 49 HOAI 2009, für Grundlagenermittlung, Vorplanung, Ent-
wurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, 
Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphasen 1–6), gemäß An-
lage 13 zu § 49, sowie Objektüberwachung in tragwerksplane-
rischer Hinsicht, gemäß HOAI 2009, Anlage 2 zu § 3, Absatz 
3, Nr. 2.10.7.
Geplant ist ein zukunftsorientiertes Feuerwehrzentrum, beste-
hend aus einer Feuer- und Rettungswache, einem Gerätehaus 
der Freiwilligen Feuerwehr und einem Werkstattzentrum für 
alle Werkstätten der Berufsfeuerwehr der Stadt Köln.
Für den Neubau wird eine hohe Energieeffizienz angestrebt, 
entsprechend der von der Stadt Köln für Neubauten vorgese-
henen Passivhausstandards. Die Anwendung der vom Rat der 
Stadt Köln festgelegten Standards, die über die Vorgaben der 
Energieeinsparverordnung (in der jeweils gültigen Fassung) 
hinaus gehen, gilt nicht mehr als generelle Vorgabe, sondern 
ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit 
und der Folgekosten zu entscheiden. (Durch den Beitritt zum 
„Covenant of Mayors“, dem Konvent der Stadtpräsidenten/-
innen, hat sich die Stadt Köln zu einer Reduktion der CO²-
Emissionen um 20 Prozent bis 2020 gegenüber dem Jahr 
1990 verpflichtet.).
Die in den Energieleitlinien der Stadt Köln festgelegten Anfor-
derungen für öffentliche Bauten sind zu erfüllen. Insbesondere 
sollen die Anforderungen an Passivhausqualitäten möglichst 
umgesetzt werden, sofern dies mit wirtschaftlich 
angemessenen Mitteln erreicht werden kann. Die gesetzlichen 
Vorgaben sind, in jedem Fall, einzuhalten. Eine Zertifizierung 
ist nicht vorgesehen.

mailto:submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de


Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 15. Mai 2013	 Nummer 19	 Seite 329

Für die Objektplanung wurde ein Realisierungswettbewerb 
durchgeführt.
Das Gebäudeensemble wird bestimmt durch eine Mehrteilig-
keit, ausgehend von den unterschiedlichen Nutzungszonen, 
die die Bereiche für einen störungsfreien Ablauf zusammen-
fassen.
Die Baukörper werden um einen Übungs- und Betriebshof an-
geordnet, mit Freiflächen vor den Fahrzeughallen. 
Die Höhenabwicklung der Gebäudekörper bildet eine Struktur, 
die eine Entwurfsidee abzeichnet und die sich aus der Funkti-
onalität entwickelt.
Es ist ein mehrgeschossiger Hauptbaukörper für die Räume 
der Feuerwehr geplant, mit einem niedrigeren Teil im Bereich 
der Fahrzeughallen und mit einer oberen Gebäudekante für 
den Schlauchturm, der dem Werkstattzentrum angegliedert 
wird. 

Nutzungsbereiche: 
Feuerwache 10 – Berufsfeuerwehr – Nutzfläche circa 3100 qm 
Raumprogramm: 
Feuerwache mit Büroräumen, Sozialräumen, Sporträu-
men, Umkleidebereichen, Ruheräumen, Aufenthaltsräumen, 
Spindräumen, Arzträumen, Technikräumen, Putzmittelräu-
men, Sanitärräumen (Dusche- und Waschräume in jedem Ge-
schoss) und mit Werkstätten wie Schlosserei und Schreinerei, 
Fahrzeughallen mit druckluftbetriebenen Sektionaltoren, mit 
angegliederter Kfz-Werkstatt mit Lagerräumen.
Aus organisatorischen und hygienischen Gründen ist eine 
Trennung in einen Rettungsdienst- und einen Brandschutzbe-
reich erforderlich. Außerdem ist innerhalb des Gebäudes im 
Brandschutzbereich eine Trennung in Schwarz-/Weiß-Berei-
che notwendig. 
Das Gebäude ist mit einer umfangreichen IuK-Ausstattung mit 
Anbindung an das feuerwehreigene drahtgebundene Kommu-
nikationssystem auszustatten, unter Anderem mit Wachalarm, 
bestehend aus Alarmlicht und Lautsprecherdurchsage, in allen 
Räumen.
Des Weiteren ist die Zusammenführung eines Hauptknotens 
für das Informations- und Kommunikationsnetzes der Feuer-
wehr Köln aus dem bisherigen Gebäude in das neue Gebäude 
vorgesehen.
Eine vom Geschäftszimmer aus bedienbare Rundruf-/ELA-
Anlage ist erforderlich. 
Gerätehaus – Freiwillige Feuerwehr – Nutzfläche circa 400 qm 
Raumprogramm:
Zusätzliche kleine Fahrzeughalle, Aufenthaltsräume für die 
Jugendfeuerwehr und die Ehrenabteilung, Lagerräume, ein 
Unterrichtsraum, Büro- und Sozialräume (Schwarz-/Weiß-
Trennung) und Technikräume.
Werkstattzentrum – Nutzfläche circa 4300 qm
Raumprogramm: 
Feuerwehrturm als Übungs- und Schlauchwaschturm/
Schlauchtrockenturm 
(Turmhöhe 23m, gleichzeitig Fußpunkt eines Antennenmastes 
für Funk).
Sanitätsmittellager:
geeignete Lagerräume für Sanitärmittel, medizinisch-tech-
nische Geräte und für Medikamente, sowie mit separatem 
Prüfraum für Medizinprodukte. Brandmelde- und Einbruch-
meldeanlagen sind vorzusehen.

Kfz-Werkstatt:
mit Prüfständen und Reparaturplätzen mit Montagegruben 
und mit Hebebühnen für LKW und PKW:
mit Säulenhebebühnen 5 t für PKW/RTW, Arbeitsplätze für 

LKW Achslast 20 t, mit Grubenheber, Getriebeheber, Radgrei-
fer, Ölwechselgrube mit Ver- und Entsorgung, Waschplatz mit 
Auffahrbühne und Pumpenprüfstand, Bremsprüfstand –
Rollenprüfstand, mit Gruben für Prüfanschlüsse am Fahrzeug 
13 t–18 t , Tasterroller, Rollenprüfstand, Achsspieltester, Getrie-
beheber, Radlauftester, Niederziehvorrichtung, AU für Diesel- 
und Ottomotoren, B-Rohranschluss an den LKW- Standplät-
zen zum Tankfüllen. Weitere Anforderungen an die Werkstatt-
Halle: zentrale Entwässerung der Halle, mit Wassersammler 
an den LKW-Standplätzen, Ölabscheider, Ölwechselgrube 
mit zentraler Öl-Entsorgung, Absauganlagen an allen Stand-
plätzen, sowie Druckluft- und Stromanschlüsse. Druckluftver-
sorgung ist an allen Standplätzen und für weitere Bereiche im 
Werkstattzentrum vorzusehen.
Atemschutzwerkstatt und Bekleidungskammer:
Lagerräume für Atemschutzartikel und Kleiderkammer mit ei-
genständigem Lagerraum (mit Brandmelde- und Einbruchmel-
deanlage für die Kleiderkammer), Sanitärmittel.
Gerätemeisterei/Feuerlöscher-Werkstatt:
Lagerräume für Paletten, Akten, Chemikalien und für sonstige 
Gefahrenstoffe, Wertstoff- und Druckgasflaschen (Schwarz-/ 
Weiß-Bereiche), Technikräume. 
Verwaltung des Werkstattzentrums mit Büroräumen, Bespre-
chungsraum und Sozialräumen.
Tankstelle auf dem Gelände:
mit unterirdischem Tank für Dieselkraftstoff, Anschluss an die 
Notstromversorgung der Feuerwehrzentrums und Anschluss 
an einen Ölabscheider, Löschvorrichtungen. 
Die Neubauten haben einen Umfang von circa 7700 qm Nutz-
fläche.
Es ist beabsichtigt die Leistungen stufenweise zu vergeben.
Zunächst ist die Beauftragung bis Leistungsphase 3 (LPH 1 – 
Grundlagenermittlung, LPH 2 – Vorplanung, LPH 3 – Entwurfs-
planung) vorgesehen. Im Anschluss wird der Weiterplanungs- 
und der Baubeschluss beim Rat der Stadt Köln beantragt. 
Optional, entsprechend dem Leistungsbild der HOAI 2009 
§ 48 und § 49,:ist die Beauftragung für die Leistungsphase 4 – 
Genehmigungsplanung, die Leistungsphase 5 – Ausführungs-
planung, die Leistungsphase 6 – Vorbereitung der Vergabe 
beabsichtigt, sowie die Objektüberwachung in tragwerkspla-
nerischer Hinsicht.
Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung besteht nicht.
Der Honorarvertragsentwurf wird vor der Verhandlung den je-
weiligen ausgewählten Bietern zur Verfügung gestellt.
Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen nach über-
schlägiger Kostenannahme circa 13,5 Millionen Euro (netto) 
für die Kostengruppe 300 und 400, davon beträgt der Kos-
tenanteil für die Kostengruppe 300 nach DIN 276-1 (Bauwerk-
Baukonstruktion) voraussichtlich circa 8,1 Millionen Euro (net-
to). 
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: nein
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
CPV 71.32.70.00-6
siehe Kurzbeschreibung
Optionen: nein
Vertragslaufzeit der Auftragsausführung: 48 Monate

Voraussetzungen des Auftrags
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Abschlagszahlungen erfolgen nach Leistungsstand.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:
Bietergemeinschaften sind vor Angebotsabgabe nicht ver-
pflichtet, eine bestimmte Rechtsform anzunehmen. Sie haben 
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mit ihrem Teilnahmeantrag eine von allen Mitgliedern unter-
zeichnete Erklärung abzugeben,
-in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall 
erklärt ist.
-in der alle Mitglieder aufgeführt sind und in der der für die 
Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter be-
zeichnet ist.
-dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber 
dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
-dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Wird diese Bietergemeinschaftserklärung nicht mit dem Teil-
nahmeantrag eingereicht, wird der Teilnahmeantrag der Be-
werbergemeinschaft zwingend ausgeschlossen.
Mehrfachbewerbungen sind nicht zulässig und führen auto-
matisch zum Ausschluss. Mehrfachbewerbungen sind auch 
Bewerbungen unterschiedlicher Niederlassungen eines Be-
werberbüros sowie mehrerer Mitglieder ständiger Büro- und 
Arbeitsgemeinschaften.
Sonstige Bedingungen an die Auftragsausführung:
Die örtliche Präsenz in Köln während der Bauzeit ist durchge-
hend sicherzustellen.
-Die Objektüberwachung ist im Auftragsfall durch den Einsatz 
eines Fachingenieurs (mit Qualifikation in der entsprechenden 
Fachrichtung) sicherzustellen.
-Im Auftragsfall ist eine Erklärung nach § 1 des Verpflichtungs-
gesetzes abzugeben. 
-Ein personeller Wechsel ist innerhalb der Vertragslaufzeit 
nicht erwünscht.
-Unterbeauftragungen sind nur mit Zustimmung des Bauherrn 
zulässig.
Geforderte Nachweise zur persönlichen Lage:
Bieter sowie deren Nachunternehmer und Verleiher von Ar-
beitskräften, soweit diese bei Angebotsabgabe bekannt sind, 
haben mit dem Angebot die gemäß Gesetz über die Sicherung 
von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabe-
gesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG – NRW) vom 10.01.2012 
(Gesetz- und Verordnungsblatt Ausgabe 2012 Nummer 2 vom 
26.01.2012 Seite 15 bis 26) erforderliche Verpflichtungser-
klärung abzugeben (Gewährung von Tarif- beziehungsweise 
Mindestlohn, Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen); ein Vor-
druck ist den Vergabeunterlagen beigefügt.
-Bewerbungsbogen
Für den Teilnahmeantrag ist ein Bewerbungsformular zu ver-
wenden, das bei der unter Anhang A (Sonstige Adressen und 
Kontaktstellen), genannten Kontaktstelle Stadt Köln, 27/ Zen-
trales Vergabeamt angefordert werden kann. Zur Angabe der 
vollständigen Nachweise ist der Bewerbungsbogen vollstän-
dig ausgefüllt und rechtskräftig unterschrieben einzureichen. 
Bewerbungen sind nur mit diesem Bewerbungsbogen mög-
lich. Nicht rechtskräftig unterschriebene Teilnahmeanträge 
werden nicht berücksichtigt.
Unterschriftenberechtigung
Nachweis der Unterschriftenberechtigung bei juristischen Per-
sonen durch Vorlage eines aktuellen Handelsregisterauszuges 
(nicht älter als 6 Monate ab dem Bekanntmachungstermin)
-Erklärung zur wirtschaftlichen Verknüpfung mit anderen ge-
mäß § 4 (2) VOF
-Erklärung des Bewerbers, dass keine Ausschlussgründe ge-
mäß § 4 (6)a-e VOF gegen ihn vorliegen
-Erklärung, dass über sein Vermögen weder das Insolvenzver-
fahren noch ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der An-
trag mangels Masse abgelehnt wurde, gemäß § 4 (9) VOF
-Erklärung, dass er seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steu-

ern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozial-
versicherung ordnungsgemäß erfüllt hat. gemäß § 4 (9) VOF
(Abgabe sämtlicher Nachweise, in deutscher Sprache, mit 
dem Teilnahmeantrag)
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit:
• Bankerklärung zur finanziellen und wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit gemäß § 5 (4) a) VOF
• Gesamtumsatz und Umsatz für die ausgeschriebene Dienst-
leitung bezogen auf die letzten 3 Jahre 2010, 2011, 2012, ge-
mäß § 5 (4)c) VOF
• Eigenerklärung zum Jahr der Bürogründung
• Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung in Höhe von 
3 Millionen Euro für Personen- und in Höhe von 3 Millionen 
Euro für Sach- und sonstige Schäden. Mindestanforderung ist 
die Erklärung des Bieters, dass im Auftragsfall die vorgenann-
ten Versicherungen abgeschlossen werden.
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit:
1) Erklärung zur Anzahl und Qualifikation der in den letzen 3 
Jahren beschäftigten Mitarbeiter gemäß § 5 (5)d VOF.
Es wird gefordert, dass mindestens drei der beschäftigten 
und projektverantwortlichen Diplom- Ingenieure oder -Ingeni-
eurinnen (Büroinhaber und/oder festangestellte Beschäftigte: 
Berechnungsingenieure – konstruktiver Ingenieurbau) mindes-
tens 5 Jahre Berufserfahrung aufweisen können, mindestens 
ein Ingenieur mit einer Hochschulausbildung an einer TH oder 
TU oder gleichwertig ist für die Abwicklung zu benennen.
2) Nachweis von drei geplanten und realisierten/fertig gestell-
ten Projekten (erfolgte Rohbauabnahme) in vergleichbarer 
Größenordnung (Neubauten, Erweiterungsneubauten, keine 
Sanierung) nach § 5 (5)b VOF. Abweichend zu § 5 (5)b VOF 
darf die Fertigstellung der Projekte nicht vor dem Jahr 2006 
erfolgt sein. (Der Betrachtungszeitraum ist Januar 2006 bis 
einschließlich März 2013).
Von den drei Referenzprojekten müssen mindestens zwei Pro-
jekte eine Größenordnung von mindestens 5 Millionen Euro 
(netto) Kosten für die Kostengruppe 300 nach DIN 276-1, oder 
gleichwertige landesspezifische Kostengruppe, aufweisen. 
Das dritte Projekt wird mit Kosten für die Kostengruppe 300 
ab 3 Millionen Euro (netto) anerkannt.
Bei den Referenzprojekten muss mindestens ein Projekt für 
Leistungen bei einem öffentlichen Auftraggeber bearbeitet 
worden sein, mindestens ein Projekt mit einer Spannweite von 
mehr als 
20 m und die Bearbeitung von mindestens einem Funktions-
gebäude (Beispiele: Berufsfeuerwehr, Werkberufsfeuerwehr, 
Flughafenberufsfeuerwehr, Bahnhöfe, Flughafenterminal oder 
Gebäude mit hohem Anteil an Gebäudetechnik, Werkstattzen-
tren unterschiedlicher Gewerke, Theatergebäude, Kranken-
häuser, Schulen) ist nachzuweisen. 
Jeweils ist ein Referenzschreiben des Bauherrn und/oder des 
Auftraggebers beizufügen.
Bei den drei Referenzprojekten muss die Bearbeitung von min-
destens 5 der 6 Leistungsphasen, oder gleichwertiger landes-
spezifischer Leistungen, gemäß § 48 und § 49 HOAI dargestellt 
werden, sowie die Objektüberwachung in tragwerksplaneri-
scher Hinsicht, gemäß HOAI, Anlage 2 zu § 3, Absatz 3, Num-
mer 2.10.7.
Der Bewerber muss die einzelnen Projekte auf jeweils maximal 
drei DIN A 4 Seiten in Form von Text sowie Fotos oder Skiz-
zen darstellen, mit Angaben der Projektbezeichnung, des Auf-
traggebers mit Adresse, Ansprechpartner und Telefonnummer, 
Planungs- und Realisierungszeitraum, Projektumfang und 
Kosten für die Kostengruppe 300 oder gleichwertig. 
Die Erklärungen und Nachweise müssen unter Nutzung eines 
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Bewerbungsbogens erbracht werden. Der Bewerbungsbogen 
kann unter anhängiger Adresse (Anhang A, Stadt Köln, 27/
Zentrales Vergabeamt) angefordert werden und ist mit dem 
Teilnahmeantrag in Papierform abzugeben.
Bietergemeinschaften:
Im Falle von Bietergemeinschaften sind entweder drei gemein-
sam bearbeitete Referenzprojekte oder aber je Mitglied der 
Bietergemeinschaft drei nicht gemeinsam bearbeitete Refe-
renzprojekte, gemäß den genannten Kriterien, nachzuweisen. 
(Im Falle zweier oder mehr Mitgliedern mit dem Nachweis der 
vor genannten Kriterien, wird zur Wertung hinsichtlich der Be-
schränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer nur das Mit-
glied mit der höchsten Punktzahl berücksichtigt).
3) Angaben zu Geräten und technischer Ausstattung, über die 
der Bewerber zur Erbringung der Dienstleistungen verfügen 
wird, gemäß § 5 (5)e.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: (falls zutreffend)
Ein Büro wird bei der weiteren Wertung außer Betracht gelas-
sen, wenn die Anzahl der Mitarbeiter im Mittel in den letzten 3 
Geschäftsjahren jeweils unter 5 liegt (Summe aus Büroleitung 
und fest angestellten Mitarbeitern
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Be-
rufsstand vorbehalten:
Zur Bewerbung sind alle natürlichen Personen zugelassen, 
die gemäß Rechtvorschriften ihres Herkunftsstaates zur Füh-
rung der Berufsbezeichnung Ingenieur der jeweiligen Fach-
richtung berechtigt sind. Ist in dem jeweiligen Herkunftsstaat 
die Berufsbezeichnung gesetzlich nicht geregelt, so erfüllt die 
fachlichen Anforderungen, wer über ein Diplom, Prüfzeugnis 
oder sonstigen Befähigungsnachweis der Fachrichtung, die 
der Aufgabenstellung entspricht, verfügt, dessen Anerken-
nung nach der Richtlinie 85/384 EWG und Richtlinie 89/48/
EWG gewährleistet ist. Juristische Personen sind zugelassen, 
wenn der Projektverantwortliche die an die natürliche Person 
gestellten Anforderungen erfüllt.
(Abgabe sämtlicher Nachweise, in deutscher Sprache, mit 
dem Teilnahmeantrag)
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja
Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur An-
gebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden:
Geplante Mindestzahl der Wirtschaftsteilnehmer: 3
Höchstzahl der Wirtschaftsteilnehmer: 5
Teilnahmekriterien (objektive Kriterien für die Auswahl der be-
grenzten Zahl von Bewerbern) mit Gewichtung: 
1. Die fristgerechte Vorlage (Abgabe mit Teilnahmeantrag) 
der geforderten Nachweise, Erklärungen und das vollständig 
ausgefüllte Bewerbungsformular (Rechtliche ,wirtschaftliche, 
finanzielle, technische Leistungsfähigkeit, Teilnahmebedin-
gungen).
2. Die Auswahl der Bewerber erfolgt auf Grundlage der zum 
Nachweis der Eignung geforderten Angaben, Erklärungen und 
Unterlagen mit einem Schwerpunkt bei den unter der Techni-
schen Leistungsfähigkeit geforderten drei Referenzprojekten. 
Soweit die Mindestanforderungen erfüllt sind, ist die Rangfol-
ge der erreichten Punktzahl für die Auswahl maßgebend. 
Die Bewertung erfolgt nach folgender Aufstellung (maximale 
Punktzahl /Wertung/gewichtete Punktzahl).
3. Größenordnung der drei vergleichbaren Referenzprojekte 
(maximal 15 Punkte pro Referenzprojekt größer/gleich 7 Mil-
lionen Euro (netto) für die Kosten der Kostengruppe 300 nach 
DIN 276-1, oder gleichwertige landesspezifische Kostengrup-
pe, insgesamt maximal 45 Punkte. Bei Projekten die kleiner 
sind als 7 Millionen Euro (netto) für die vor genannten Kos-

ten, verringert sich die Punktzahl entsprechend linear bis zur 
Mindestanforderung von 3 Millionen Euro (netto), gemäß der 
Forderung unter Technischer Leistungsfähigkeit).
4. Nachweis der drei vergleichbaren Referenzprojekte mit ei-
ner Spannweite von mehr als 20 m. (ein Projekt: 0 Punkte, da 
Mindestanforderung, zwei Projekte: 5 Punkte, drei Projekte: 10 
Punkte, Maximalpunktzahl: 10 Punkte)
Maximal sind 55 Punkte erreichbar, bei Gleichstand entschei-
det das Los.

Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung):
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nach-
stehenden Kriterien:
1. Darstellung Abwicklung des Projektes/ 
Einarbeitung, Herangehensweise, Objektbetreuung 
1.1. Projektorganisation mit Darstellung der 
projektspezifischen Kapazitäten
1.2. Methodik der Steuerung
1.3. Zusammenarbeit/Abstimmung mit dem Auftraggeber 
und anderen Projektbeteiligten
1.4. Darstellung der Objektbetreuung/Bauüberwachung in 
tragwerksplanerischer Hinsicht
2. Darstellung des Zeit- und Kostencontrollings
Terminsicherung, Nachtragsabwehr und
Bewältigung von Leistungsstörungen
3. Darstellung von fachtechnischen Lösungen 
(Gesamttragwerkskonzept /Detaillösungen) unter
Berücksichtigung folgender Einzelaspekte
3.1.Besondere Verfahrensansätze und Maßnahmen in den 
Planungsschritten der tragwerksplanerischen Bearbeitung
als fachtechnischen Beitrag für richtungsweisende
Planungs- und Bauherrenentscheidungen. 
3.2.Darstellung von Maßnahmen zur Erzielung kosten-
optimierender und innovativer Planungsansätze in der 
tragwerksplanerischen Bearbeitung unter 
Berücksichtigung anderer am Planungsprozess beteiligter 
Gewerke.
3.3.Darstellung der Effizienzoptimierung von 
baugrundspezifischen und tragwerksplanerischen
Leistungen (Schnittstellen, wechselseitige 
Beeinflussungen Hauptgebäudetragkonstruktion/
Baugrund). 
3.4.Darstellung der Effizienzoptimierung von fassaden-
/ausbauspezifischen und tragwerksplanerischen
Leistungen (Schnittstellen, wechselseitige
Beeinflussungen) unter Beibehaltung des 
architektonischen Anspruches.
3.5.Qualitätssicherung in der Planungsphase und 
Ausführung.
4. Honorarvertrag: 
Der Vertragsentwurf wird den ausgewählten Teilnehmern mit 
der Einladung zum Verhandlungsgespräch zugesendet.
Hier sind Honorarsatz, Nebenkosten und gegebenenfalls er-
forderliche Besonderen Leistungen zu ergänzen.
Der Vertrag ist vor der Verhandlung an das Zentrale Vergabe-
amt zu übersenden, damit vorab das Honorar ermittelt werden 
kann.
Handouts werden nicht Gegenstand der Wertung sein.
Ein Handout zur Nachvollziehbarkeit der Angabe wird 
jedoch erforderlich.
Gewichtung:
Gewichtung: 
zu 1.:maximal 28 Punkte
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(maximal 4 x jeweils 7 Punkte)
(nicht nachvollziehbar: 0 Punkte, nicht überzeugend: 1 Punkt, 
teilweise nachvollziehbar/teilweise überzeugend: 2/3/4 Punk-
te, nachvollziehbar/überzeugend: 5/6 Punkte,
sehr überzeugend: 7 Punkte)
zu 2.: maximal 12 Punkte 
(nicht nachvollziehbar: 0 Punkte, nicht überzeugend: 2 Punkt,
teilweise nachvollziehbar/teilweise überzeugend: 4/6 Punkte, 
nachvollziehbar/überzeugend: 8/10 Punkte, sehr überzeu-
gend: 12 Punkte)
zu 3.: maximal 30 Punkte (max. 5 x jeweils 6 Punkte)
(nicht nachvollziehbar: 0 Punkte., nicht überzeugend: 1 Punkt,
teilw. nachvollziehbar/ teilw. überzeugend: jeweils 2/3 Punkte, 
nachvollziehbar/überzeugend: jeweils 4/5 Punkte, 
sehr überzeugend: 6 Punkte)
zu 4.: maximal 30 Punkte 
(nicht nachvollziehbar: 0 Punkte, 
günstigstes Honorar: 30 Punkte, bei höherem Angebot – 
anteilig Punktereduzierung im Verhältnis) 
Maximal sind 100 Punkte erreichbar
Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221/221-26886, Fax: 0221/221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl 
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu überweisen. 
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkas-
se KölnBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 37050198. Als 
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: 0 Euro, Bei Versand: 0 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 29.05.2013
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
05.06.2013, 14 Uhr

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221/221-26272.
Nachprüfungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung 
Köln, Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 
Einlegung von Rechtsbehelfen:
Genaue Angaben zu den Fristen von Rechtsbehelfen:
siehe § 107 Absatz 3 Nummern 1 bis 4 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) 
unverzüglich gegenüber der Stadt Köln nach Erkennen des 
Verstoßes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren 
spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stößen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung 
spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stößen gegen Vergabevorschriften in den Vergabeunterlagen 
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt 

Köln, der Rüge nicht abhelfen zu wollen 
siehe § 101b Absatz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB)
30 Kalendertage ab Kenntnis des Rechtsverstoßes, spätes-
tens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss Im Fall der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU 
30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auftragsvergabe 
im Amtsblatt der EU 
Tag der Absendung der vorliegenden Bekanntmachung an 
das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften: 29.04.2013
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Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/ratderstadt/ausschuesse/ und http://www.stadt-koeln.de/bezirke/
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